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Abstract 

Sexarbeit ist heute vielerorts rechtlich zulässig und somit entkriminalisiert. Allerdings ist Sexarbeit 

noch immer von negativen Vorstellungen geprägt. Dies führt dazu, dass Sexarbeiterinnen und deren 

Tätigkeit abgewertet werden, was schliesslich zu Stigmatisierung führen kann. 

Im internationalen Vergleich gibt es vereinzelte Studien, welche die Stigmatisierung von 

Sexarbeiterinnen erforschen. Studien im deutschsprachigen Raum scheinen jedoch kaum vorhanden 

zu sein. Um zur Schliessung dieser Lücke einen Teil beizutragen, behandelt die vorliegende 

Bachelorarbeit die Frage, wie Sexarbeiterinnen aufgrund ihrer Tätigkeit Stigmatisierung erleben und 

was die Folgen davon sind. 

Um diese Frage zu beantworten, werden in einem ersten Teil theoretische Grundlagen zur Sexarbeit 

aufgezeigt. Danach erfolgt eine Abhandlung zu Stigmatisierung, wobei deren Funktionen und Folgen 

erläutert werden. Schliesslich werden in dieser Literaturarbeit die Themenbereiche Sexarbeit und 

Stigmatisierung, gestützt auf die moralischen Aspekte von Sexarbeit, zusammengeführt. 

Anschliessend werden die Folgen von Stigmatisierung für Sexarbeiterinnen in Form des Doppellebens 

aufgezeigt. 

Die Soziale Arbeit steht für Werte wie soziale Gerechtigkeit und Gleichstellung aller Menschen ein. 

Um eine Entstigmatisierung von Sexarbeiterinnen anzustreben, nimmt sie somit eine wichtige Rolle 

im gesellschaftlichen Phänomen der Sexarbeit ein. Abschliessend wird in dieser Arbeit der 

Handlungsbedarf der Sozialen Arbeit im Bereich Sexarbeit und die dabei notwendigen 

berufsrelevanten Schlussfolgerungen aufgezeigt. 
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1. Einleitung 

Im ersten Kapitel wird die Ausgangslage dieser Bachelorarbeit aufgezeigt, welche zu den zentralen 

Fragestellungen hinleitet. Anschliessend werden die Zielsetzungen, der Aufbau der Arbeit, die 

Eingrenzung der Thematik und die Adressatenschaft erläutert.  

1.1 Ausgangslage 

In der Literaturrecherche wird deutlich, dass in Forschungen, Fachartikeln und Hochschularbeiten 

häufig Sexarbeit in Anbetracht unterschiedlicher Fokusse wie Gewalt, Migration, Gesundheit, 

Hygiene, Sicherheit, psychische Belastungen, Sucht, Gesetzesgrundlagen usw. bearbeitet.  

Dies bestätigen Nele Bastian und Katrin Billerbeck (2010), welche aufzeigen, dass Sexarbeit schon 

immer Gegenstand unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen wie Theologie, 

Rechtswissenschaften, Geschichte, Ethnologie, Psychologie, Pädagogik, Medizin und Soziologie war 

und noch immer ist (S.13). 

Sexarbeit ist immer wieder Anlass für Diskussionen und Debatten, sowohl in den Medien und der 

Politik, als auch in der Gesellschaft. Die Meinungen zu Sexarbeit werden häufig kontrovers diskutiert. 

Auf der einen Seite wird Sexarbeit oftmals verpönt und als unmoralisch bewertet. Auf der anderen 

Seite werden Dienstleistungen von Sexarbeiterinnen tagtäglich von Tausenden in Anspruch 

genommen. 

Dies führte die Autorin schliesslich dazu, sich zu fragen, wie Sexarbeiterinnen aufgrund ihrer faktisch 

akzeptierten und dennoch moralisch stigmatisierten Tätigkeit Stigmatisierung durch die Gesellschaft 

erleben und was die Folgen davon sind. 

Sexarbeit gilt im Volksmund als das älteste Gewerbe der Welt (Pieke Biermann, 2014, S.9). Nils Johan 

Ringdal (2006) schreibt, dass diese Aussage eine gängige Floskel, ein Gemeinplatz, sei, jedoch keine 

fundierte Theorie (S.19). Gemäss Biermann (2014) ist Sexarbeit in ihrer heutigen Form keineswegs 

älter als die „anständige, richtige Arbeit“ der Frau: Die unentlohnte, unsichtbare und lautlose 

Hausarbeit. Erst seit rund zwei Jahrhunderten werden Frauen aufgrund der Doppelmoral so 

auseinanderdividiert: „Die einen schaffen an – die andern schaffen umsonst“ (S.38). 

Siegfried Lamnek (2005) zeigt auf, dass Sexarbeit ein soziales Phänomen ist, welches in vielen 

verschiedenen Gesellschaften und in praktisch jeder historischen Epoche existent war. Die 

gesellschaftliche Integration und Akzeptanz der Sexarbeit hingegen war jeweils unterschiedlich stark 

ausgeprägt und kollidierte fast immer mit gewissen Moralvorstellungen der Gesellschaft (S.275). 

Biermann (2014) legt dar, dass Sexarbeit nur in wenigen Ländern als Gewerbe anerkannt und 

gleichgestellt wird. Mehrheitlich werden Sexarbeiterinnen aus der Gesellschaft ausgeschlossen, 

geächtet, kriminalisiert, in manchen Ländern droht ihnen gar die Todesstrafe. Dennoch konnte bisher 

keine noch so scharfe Verfolgung die Sexarbeit je ganz abschaffen. So stellt sich Biermann die Frage: 

„Sexualität gehört zu den menschlichen Grundbedürfnissen. Was ist so verwerflich daran, sie zu 

erfüllen?“ (S.9). 

Wie die Literaturrecherche ergibt, wird der Themenbereich Stigmatisierung von Sexarbeiterinnen 

(und auch von männlichen Sexarbeitern) noch nicht sonderlich erforscht. Dies nimmt die Autorin 

schliesslich zum Anlass, sich mit diesem Gebiet genauer auseinander zu setzen. 
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1.2 Fragestellungen 

Die Hauptfrage, welche in dieser Arbeit bearbeitet werden soll, lautet:  

� Wie erleben Sexarbeiterinnen aufgrund ihrer Tätigkeit Stigmatisierung und was sind die 

Folgen davon? 

Anhand der erläuterten Ausgangslage und der Hauptfrage ergeben sich zudem folgende Unterfragen, 

welche in der vorliegenden Arbeit beantwortet werden sollen: 

� Was ist Sexarbeit und wie ist sie geregelt? 

� Was ist Stigmatisierung, wie funktioniert sie und was sind mögliche Folgen davon? 

� Welcher Handlungsbedarf leitet sich daraus für die Soziale Arbeit ab? 

1.3 Zielsetzung 

Das Gewerbe der Sexarbeiterinnen ist umfangreich und sehr vielschichtig. In dieser Arbeit soll dessen 

Vielfältigkeit und Komplexität aufgezeigt werden, um das Bewusstsein zur Differenzierung innerhalb 

des Gewerbes zu fördern. Das Hauptziel dieser Arbeit ist es, aufzuzeigen, wie Sexarbeiterinnen 

aufgrund ihrer Tätigkeit Stigmatisierung erleben und welche Folgen dies mit sich bringt. Es soll zur 

Sensibilisierung rund um die klischeehafte Sexarbeit und die durch unsere Gesellschaft 

stigmatisierten Sexarbeiterinnen angeregt und ein Beitrag zur Akzeptanz und zum Verständnis dieser 

Frauen geleistet werden. Abschliessend wird der Handlungsbedarf für die Soziale Arbeit dargelegt. 

1.4 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert. 

Im Rahmen der Einleitung wird anhand der Ausgangslage an die Fragestellungen herangeführt und 

das Ziel der Arbeit definiert. Die behandelte Thematik wird eingegrenzt und die Adressatenschaft 

benannt. 

Im zweiten Kapitel wird die erste Unterfrage Was ist Sexarbeit und wie ist sie geregelt? bearbeitet. Es 

werden relevante Definitionen und Begrifflichkeiten rund um die Sexarbeit geklärt, sowie Formen 

und verschiedene Bereiche der Sexarbeit aufgezeigt. Die verschiedenen Systeme zur Regelung von 

Sexarbeit und die Regelung in der Schweiz werden dargelegt. Schliesslich wird das Kapitel ergänzt mit 

verschiedenen Perspektiven und Blickwinkeln auf die Sexarbeit. 

Das dritte Kapitel nimmt sich der zweiten Unterfrage Was ist Stigmatisierung, wie funktioniert sie und 

was sind mögliche Folgen davon? an. Stigmatisierung als gesellschaftliches Phänomen wird 

beleuchtet und in verschiedene Typen eingeteilt. Funktionen, Merkmale sowie mögliche Folgen von 

Stigmatisierung werden erörtert. Anschliessend werden der Prozess der Stigmatisierung und 

Techniken zur Stigma-Bewältigung erläutert. 

Im vierten Kapitel wird schliesslich die Hauptfrage Wie erleben Sexarbeiterinnen aufgrund ihrer 

Tätigkeit Stigmatisierung und was sind die Folgen davon? bearbeitet. Die Themenbereiche Sexarbeit 

und Stigmatisierung werden zusammengeführt. Die Stigmatisierung von Sexarbeiterinnen durch die 

Gesellschaft wird aufgezeigt, sowie die Folgen mit Fokus auf das Doppelleben erläutert. Ergänzend 

dazu wird dargelegt, welche Stimme Sexarbeiterinnen in der Gesellschaft haben und was sie fordern. 

In einem kurzen Exkurs wird die Rolle der Medien dargelegt. Das vierte Kapitel schliesst mit der aus 

der Stigmatisierung resultierenden Relevanz der Thematik für die Soziale Arbeit ab. 
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Das fünfte Kapitel geht auf die letzte Unterfrage Welcher Handlungsbedarf leitet sich daraus für die 

Soziale Arbeit ab? ein. Methoden, Herausforderungen und Anforderungen an die Sozialarbeitenden 

werden aufgezeigt und berufsrelevante Schlussfolgerungen abgeleitet. 

Im letzten Kapitel werden die Hauptfrage beantwortet, die Schlussfolgerungen dargelegt und ein 

abschliessender Ausblick aufgezeigt. 

1.5 Eingrenzung der Thematik 

Die vorliegende Bachelorarbeit ist eine Literaturarbeit, welche sich hauptsächlich auf Literatur aus 

dem deutschsprachigen Raum stützt und durch Literatur aus weiteren Sprachregionen ergänzt wird. 

So bezieht sich auch die Stigmatisierung von Sexarbeiterinnen in Kapitel vier vorwiegend auf die 

gesellschaftlichen Werte im deutschsprachigen Raum. 

In der vorliegenden Arbeit werden die Themenbereiche Sexarbeit und Stigmatisierung 

zusammenführend erörtert. Dabei wird ausschliesslich Sexarbeit in Form von in der Schweiz legaler, 

heterosexueller Sexarbeit einbezogen, welche durch weibliche Sexarbeiterinnen angeboten und 

durch männliche Freier nachgefragt wird. Sexarbeit im Zusammenhang mit anderen 

Geschlechterkonstellationen oder sexuellen Orientierungen werden nicht behandelt, resp. werden 

explizit als solche deklariert. Andere Geschlechterkonstellationen oder sexuelle Orientierungen im 

Bereich der Sexarbeit gilt es zwar unbedingt genauer zu erforschen, da diese oftmals der doppelten 

Stigmatisierung ausgesetzt sind. Dies würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Aus diesem 

Grund wird in dieser Arbeit von der Sexarbeiterin nur in der weiblichen Form und vom Freier nur in 

der männlichen Form gesprochen. 

Frauenhandel und die sogenannte „Zwangsprostitution“ sind nicht Teil dieser Arbeit. In Kapitel 

2.6 Komplexität anerkennen wird die Abgrenzung zur Sexarbeit, wie sie in dieser Arbeit behandelt 

wird, deutlich gemacht. 

1.6 Adressatenschaft 

Diese Arbeit richtet sich in erster Linie an Professionelle der Sozialen Arbeit, Fachstellen, aber auch 

an Interessierte wie Behörden, Hochschulen und Universitäten. Zusätzlich werden Personen 

angesprochen, welche sich für das Thema Sexarbeit interessieren, mehr darüber erfahren oder sich 

aus persönlichem Interesse damit auseinandersetzen möchten. Auch für Politikerinnen und Politiker, 

sowie Medienschaffende kann diese Arbeit von Interesse sein. 
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2. Sexarbeit 

In diesem Kapitel werden relevante Definitionen und Begrifflichkeiten rund um die Sexarbeit geklärt, 

sowie Formen, verschiedene Bereiche und Systeme zur Regelung der Sexarbeit aufgezeigt. 

2.1 Definitionen und Begrifflichkeiten 

2.1.1 Sexgewerbe und Sexindustrie 

Eva Büschi (2011) bezieht sich in ihrer Dissertation auf die Definitionen von Barbara Brents und 

Kathryn Hausbeck. Das Sexgewerbe (auch Sexbusiness genannt) wird als lokale Ausprägung der 

Sexindustrie bezeichnet, welche wiederum Teil der globalen Wirtschaft ist. Die Sexindustrie umfasst 

alle Geschäfte, die explizit sexuelle Fantasien, sexuelle Dienstleistungen, sexuelle Produkte und/oder 

Kontakte zwecks Gewinns verkaufen. Dies umfasst Sexarbeit, Pornografie, Striptanz, Telefonsex, 

Internetsex als auch Sexvideoindustrien und viele andere Dienstleistungen (Brents und Hausbeck, 

2007; zit. in Büschi, 2011, S.17-18). 

2.1.2 Prostitution und Sexarbeit 

Sexarbeit wird je nach Perspektive unterschiedlich definiert. Im Duden lassen sich folgende 

Definitionen für Prostitution finden: 

„ 1. Gewerbsmässige Ausübung sexueller Handlungen 

 2. Herabwürdigung; öffentliche Preisgabe, Blossstellung“ (Duden online, 2013). 

Gemäss Daniela Brüker (2011) besteht bis heute keine einheitliche Definition für Prostitution, da die 

Begriffsbestimmungen dieses Themenbereichs immer die jeweilige Auffassung der aktuell 

herrschenden Sexualmoral einer Gesellschaft beinhalten. Der Begriff „Prostitution“ stammt aus dem 

Lateinischen „prostitutio“. Seit Anfang des 18. Jahrhunderts wird das Verb „sich prostituieren“ im 

reflexiven Sinn gebraucht. Es geht zurück auf das Lateinische „Pro-stituere“, was so viel bedeutet wie 

„herabwürdigen, öffentlich preisgeben, blossstellen“ (S.17-18). 

Aus juristischer Perspektive wird Sexarbeit in der Schweiz mit Prostitution bezeichnet und vom 

Bundesrat wie folgt definiert: 

Prostitution kann sowohl hetero- wie homosexuelle Prostitution sein. Sie besteht im 

gelegentlichen oder gewerbsmässigen Anbieten und Preisgeben des eigenen Körpers an 

beliebige Personen zu deren sexueller Befriedigung gegen Entlöhnung in Geld oder anderen 

materiellen Werten. Die sexuelle Handlung braucht nicht in der Vornahme des Beischlafs zu 

bestehen. (Bundesblatt der Schweizerischen Eidgenossenschaft 1985 ll: 1082ff) 

Brigitte Hürlimann (2004) macht anhand der Definition des Bundesrats deutlich, dass Prostitution Sex 

gegen Geld bedeutet, wobei anstelle von Geld auch materielle Gegenleistungen gemeint sein können 

(S.11). 

Büschi (2011) kritisiert an der Definition des Bundesrates, dass dabei davon ausgegangen wird, dass 

bei der Sexarbeit der gesamte Körper angeboten oder preisgegeben wird und nicht nur definierte 

Körperteile. Zudem hält die Definition fest, dass der Körper beliebigen Personen ohne 

Auswahloptionen angeboten wird. In der Definition des Bundesrates wird ebenfalls nicht deutlich 

gemacht, dass es sich um eine Erwerbsarbeit handelt und es wird keine Unterscheidung zwischen 

gelegentlicher und gewerbsmässiger Prostitution gemacht. Daraus lässt sich schliessen, dass 
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gelegentliche Prostitution nicht gewerbsmässig ausgeübt wird und gewerbsmässige Prostitution 

nicht gelegentlich ist (Büschi, 2011, S.20-21). 

In seiner philosophischen Untersuchung beschreibt Norbert Campagna (2005) Sexarbeit als den 

Tausch eines sexuellen gegen ein nichtsexuelles Gut (S.48). Der Erhalt eines nichtsexuellen Gutes 

motiviert die Sexarbeit leistende Person eine bestimmte sexuelle Handlung auszuführen. 

Ausschlaggebend dafür ist, dass der Tausch durch einen direkten Körperkontakt geschieht und dass 

durch diesen Körperkontakt in erster Linie sexuelle Befriedigung erzeugt werden soll. Die Sexarbeit 

leistende Person stellt dem Kunden unmittelbar ihren Körper oder Teile davon zur Verfügung, damit 

er sexuelle Befriedigung erlangen kann (Campagna, 2005, S.101). 

Jo Bindman (1997) fordert aus der sozialen und menschenrechtlichen Perspektive, dass der Begriff 

Prostitution mit Sexarbeit ersetzt wird, um den Aspekt der Erwerbsarbeit ins Zentrum zu rücken. Ihre 

Definition von Sexarbeit umfasst das Aushandeln und Erbringen von sexuellen Dienstleistungen 

gegen Entlöhnung. Dies kann geschehen: 

� mit oder ohne Intervention durch Dritte 

� wenn für diese Dienstleistungen geworben werden oder sie generell an bestimmten Orten 

 erhältlich sind 

� wenn der Preis der Dienstleistungen den Druck von Nachfrage und Angebot wiederspiegelt 

 (S.10). 

Der Ausdruck Sexarbeit wurde in Deutschland von den in Hurenbewegungen organisierten Frauen 

übernommen und vom englischen Begriff „sexwork“ übersetzt (Brüker, 2011, S.19). Das Ziel der 

Hurenbewegung der 1970er Jahre in den USA war, Sexarbeit als Arbeit sichtbar zu machen. Sie 

prägte den Begriff sexwork, welcher sich international durchgesetzt hat. Mit dem Begriff Sexarbeit 

wollte die Bewegung aufzeigen, dass es mit dem Ausüben dieser Arbeit um Ringen nach Respekt, um 

Entmoralisierung und um einen anderen gesellschaftlichen Umgang mit dieser Arbeit geht (Elisabeth 

von Dücker, 2005, S.13). 

Durch das breite Spektrum an Handlungsfeldern im Bereich der Sexindustrie wird sichtbar, dass die 

Grenzen häufig fliessend sind und dies an die Wandlungsfähigkeit von sexuellen Dienstleistungen 

geknüpft ist. Aus den von Bindman und von Dücker aufgezeigten Gründen wird in der vorliegenden 

Arbeit folglich ausschliesslich von Sexarbeit gesprochen. Der Begriff Prostitution wird nur in 

wörtlichen Zitaten verwendet. Die vorliegende Arbeit baut auf den Definitionen von Sexarbeit von 

Campagna und Bindman auf. 

2.1.3 Sexarbeiterin 

Campagna (2005) differenziert in seiner Untersuchung klar, dass eine Sexarbeiterin nicht ihren 

Körper oder einen Teil ihres Körpers verkauft, sondern diesen lediglich zur Verfügung stellt, damit 

eine andere Person sexuell erregt oder befriedigt wird. Hierbei gilt zu beachten, dass dazu die 

Sexarbeiterin nicht zwingendermassen ihre Sexualorgane zur Verfügung stellen muss bzw. einen Blick 

auf ihre Sexualorgane erlauben muss. Sie führt lediglich die Handlungen aus, durch die eine andere 

Person sexuell erregt oder gegebenfalls befriedigt werden kann und verlangt für die Leistung dieser 

Handlungen eine (nichtsexuelle) Gegenleistung (S.133). 

Dies bedeutet, dass demzufolge Cabaret-Tänzerinnen, Frauen, die in Peep-Shows auftreten oder 

Darstellerinnen in Pornofilmen nicht als Sexarbeiterinnen gelten. Obwohl sie durch ihre Handlungen 

sexuelle Erregung und/oder Befriedigung beim Gegenüber erzeugen können, führen sie keine 



 Bachelorarbeit Hochschule Luzern – Soziale Arbeit 

Eliane Burkart  10 

direkten sexuellen Handlungen mit Körperkontakt bei einem Kunden aus. Dies gilt folgendermassen 

auch für Dienstleistungen im Bereich von Telefonsex, bei dem sich Kunden durch Gespräche sexuell 

stimulieren und befriedigen (Hürlimann, 2004, S.13). 

Wie Büschi (2011) schreibt, ist es nicht angemessen, von Prostituierten zu sprechen, da es aufgrund 

der Wortherkunft den Anschein erwecken könnte, dass es sich um Frauen handelt, die prostituiert 

werden, somit nicht aktiv entscheiden und passiv ihrem Schicksal ausgeliefert sind (S.24). Aus diesem 

Grund wird in dieser Arbeit ausschliesslich von Sexarbeiterin geschrieben. Ausnahmen bilden 

wörtliche Zitate. 

2.1.4 Freier 

Im Duden wird Freier wie folgt definiert: 

„ 1. (veraltend): jemand, der um ein Mädchen freit; Bewerber 

 2. (verhüllend) Kunde einer Prostituierten oder eines Strichjungen“ (Duden online, 2013). 

Gemäss Büschi (2011) ist die Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen durch Freier einer der 

Hauptgründe, weshalb die Sexindustrie als solche funktioniert. Bei einem Freier handelt es sich im 

deutschen Sprachgebrauch ganz allgemein um einen Mann, der um eine Frau wirbt, was weder eine 

positive noch negative Bedeutung hat (S.27). In dieser Arbeit wird der Begriff Freier genutzt, wenn es 

sich um einen Kunden einer Sexarbeiterin geht, der gegen Geld oder andere materielle Güter 

sexuelle Dienstleistungen bei einer Sexarbeiterin einkauft. Gemäss Büschi (2011) bilden Freier, wie 

auch Sexarbeiterinnen, eine heterogene Gruppe, die zu unterschiedlichen Alters-, Einkommens- oder 

Vermögensgruppen gehören (S.27). 

2.2 Formen von Sexarbeit 

Sexarbeit umfasst ein breites Feld und häufig können die vielen verschiedenen Formen der Sexarbeit 

nicht ganz klar voneinander getrennt werden. Diese unterschiedlichen Formen bringen somit auch 

unterschiedliche Arbeitsbedingungen, Einstellungen und Motivationen für diese Tätigkeit mit sich 

(Susanne Koppe, 2008, S.194). Somit lässt sich sagen, dass Sexarbeiterinnen eine sehr heterogene 

Gruppe bilden (Brüker, 2011, S.24). Es haben sich bis zur heutigen Zeit immer differenziertere 

Formen der Sexarbeit herausgebildet (Brüker, 2011, S.20). Der Ort der Tätigkeit kann bei der 

Einteilung helfen, eine Übersicht zu gewinnen. Allerdings sind die Übergänge oftmals fliessend (Karin 

R. Hübner, 2000, S.10). Hierbei dient voraus die Klärung des Wortes „Strich“. In seiner soziologischen 

Studie definiert Roland Girtler (2004) das Wort „Strich“ als jenen Ort, an dem die Sexarbeiterin ihre 

Geschäfte eingeht und teilweise auch abwickelt (Strasse, Wohnung oder Bordell). Am Strich wird 

erstmal der Kontakt zum Freier hergestellt, wobei der Ort der Durchführung nicht derselbe sein muss 

(S.203). 

Strassen-Sexarbeit 

Bei der Strassen-Sexarbeit wird der erste Kontakt zwischen Sexarbeiterin und Freier auf der Strasse 

geknüpft. Die sexuelle Dienstleistung erfolgt meistens entweder in einer nahe gelegenen Pension, im 

Auto des Freiers auf Parkplätzen oder in abgelegenen dunklen Strassen. Auf dem Strassenstrich sind 

häufig minderjährige Sexarbeiterinnen und Sexarbeiterinnen mit einer Suchtthematik anzutreffen, da 

diese an anderen Orten im Milieu aus strafrechtlichen Gründen kaum geduldet werden. Die 

Verdienstmöglichkeiten sind auf dem Strassenstrich sehr niedrig (Brüker, 2011, S.20-21). Aus diesen 

Gründen ist die Strassen-Sexarbeit in der Milieu-Hierarchie eher unten angesiedelt (Hübner, 2000, 

S.10). 
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Bordell-Sexarbeit 

Als Bordell, auch „Eros-Center“ genannt, gelten grosse Betriebe, in welchen der Kontakt zwischen 

Sexarbeiterin und Kunde aufgenommen wird. Handelt es sich um mehrstöckige Grossgebäude, ist 

von „Laufhäusern“ die Rede, wo Sexarbeiterinnen vor ihrer Zimmertüre auf Kunden warten. Im 

Vergleich zur Strassen-Sexarbeit bietet die Bordell-Sexarbeit mehr Sicherheit für die Sexarbeiterinnen 

und bessere hygienische Voraussetzungen. Ein Nachteil können vorgegebene Arbeitszeiten und 

teilweise von den Bordell-Besitzenden auferlegte sexuelle Leistungen sein (Brüker, 2011, S.21-22). 

Lokal-Sexarbeit 

Lokal-Sexarbeit ist in Bars, Nachtclubs und Diskotheken vorzufinden. Der Erstkontakt zu den Kunden 

findet in diesen Lokalen statt, die sexuelle Dienstleistung meist in nahegelegenen Pensionen, 

Stundenhotels oder im Auto. Oftmals sind in diesen Lokalen nur wenige Frauen tätig und es wird 

Wert auf Diskretion und eine private Atmosphäre gelegt. Ebenfalls unter diese Kategorie fallen 

Sauna-Clubs und Massagesalons (Brüker, 2011, S.22). Von diesen Sexarbeiterinnen wird 

vorausgesetzt, dass sie, neben den üblichen sexuellen Dienstleistungen, auch in der Lage sind, eine 

Konversation auf einem gehobenen intellektuellen Niveau zu führen (Hübner, 2000, S.11). 

Wohnungs-Sexarbeit 

Die Wohnungs-Sexarbeit spielt sich meistens in anonymen Mietwohnungen ab. Diese werden 

entweder als reine Terminwohnungen und ausschliesslich zu Arbeitszwecken genutzt oder sie dienen 

zusätzlich auch als Wohnstätte der Sexarbeiterinnen. Normalerweise teilen sich mehrere Frauen eine 

Wohnung und entsprechend auch die meist hohen Kosten. Die Wohnungs-Sexarbeit bringt einen 

tendenziell hohen Organisationsaufwand mit sich, da die Sexarbeiterinnen sich selbst um 

Zeitungsinserate kümmern und über Telefon mit den Kunden in Kontakt treten müssen. Von den 

Kunden wird an dieser Form insbesondere die Anonymität geschätzt, da die Wohnungen nach aussen 

unauffällig und nicht als Ort sexueller Kontakte erkennbar sind (Brüker, 2011, S.22-23). 

Haus- oder Hotel-Sexarbeit 

In diesen Bereich fallen Begleit-/Escort-Services, Callgirls sowie die sogenannte Luxus- und Edel-

Sexarbeit. Die Sexarbeiterinnen besuchen ihre Kunden in deren Wohnungen oder Hotels. Der Service 

beschränkt sich nicht nur auf die sexuelle Dienstleistung, sondern umfasst weitere Bedürfnisse der 

Kundschaft, wie beispielsweise Restaurantbesuche, das Begleiten auf Empfänge, Einkäufe usw. Diese 

Form der Sexarbeit bietet die höchste Verdienstmöglichkeit (Brüker, 2011, S.23). 

Arbeiten als Domina 

Der heutige Begriff Domina bezeichnet Frauen, die gegen Entgelt sadistische Handlungen an 

Masochisten vornehmen. Der Begriff BDSM wird in diesem Zusammenhang häufig verwendet. Dies 

ist ein Kunstbegriff und die englische Abkürzung steht für B&D (Bondage & Discipline) = Fesselung 

und Disziplinierung, D&S (Dominance & Submission) = Beherrschung und Unterwerfung und S&M 

(Sadism & Masochism) = Sadismus und Masochismus. Oftmals wird eine BDSM-Session in ein 

erotisches Rollenspiel eingebettet, in welchem sich die Beteiligten freiwillig in ein starkes 

Machtgefälle anhand ihrer Rollen begeben. Ob Dominas als Sexarbeiterinnen bezeichnet werden, ist 

häufig umstritten, da diese in der Regel keinen Geschlechtsverkehr mit ihren Kunden ausüben. Die 

Preise für BDSM-Sessionen sind vergleichbar mit jenen der Haus- oder Hotel-Sexarbeit (Brüker, 2011, 

S.23-24). In dieser Arbeit werden Dominas auch als Sexarbeiterinnen betrachtet. 
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2.3 Systeme zur Regelung der Sexarbeit 

Sexarbeit konnte bis heute noch nie durch Verbote oder mit gesellschaftlicher Ächtung aus der Welt 

geschaffen werden. Abhängig von Staat und Epoche wurde die Sexarbeit toleriert, organisiert und 

integriert, reglementiert oder schlicht untersagt (Hürlimann, 2004, S.1). Weltweit wird der Umgang 

zur Regelung von Sexarbeit grundsätzlich in drei Systeme unterschieden: Prohibitionismus, 

Reglementarismus und Abolitionismus (Hürlimann, 2004, S.4). 

2.3.1 Prohibitionismus 

Prohibitionismus bedeutet, dass Sexarbeit rechtlich verboten ist und somit keine legale Sexarbeit 

unter dieser Gesetzesform möglich ist. Zu den Ländern mit Prohibition gehören unter anderem 

China, Kuba, die meisten Staaten der USA und die meisten islamisch geführten Länder (Hürlimann, 

2004, S.4). 

Prohibitionismus bedeutet zudem, dass bei Nichteinhalten dieses Verbots der Staat auf 

strafrechtliche Sanktionen zurückgreift, welche die Sexarbeiterinnen, die Freier, und/oder diejenigen, 

die von der Sexarbeit anderer leben (darunter fallen auch Hotelbesitzende, die Zimmer an 

Sexarbeiterinnen vermieten) betreffen können. Das Ziel der prohibitionistischen Politik ist es, der 

Sexarbeit ein Ende zu setzen (Campagna, 2005, S.278). 

2.3.2 Reglementarismus 

Beim Reglementarismus wird Sexarbeit in geordnete und geregelte Bahnen mit entsprechenden 

Auflagen und Bedingungen gelenkt. Man verspricht sich davon eine bessere Kontrollmöglichkeit und 

damit einhergehend vereinfachte Interventionen, die sich je nach dem mit Repression oder 

Prävention zu Gunsten oder zu Lasten der Sexarbeiterinnen auswirken. Dieses System wird 

beispielsweise in Deutschland, in den Niederlanden und Griechenland angewendet (Hürlimann, 2004, 

S.4-5). 

Das Ziel des Reglementarismus ist schliesslich, das Phänomen der Sexarbeit in Griff zu bekommen, 

indem versucht wird, diese innerhalb bestimmter Schranken zu halten. Somit wird Sexarbeit beim 

Reglementarismus als soziales Faktum akzeptiert. Es wird von bestimmten gesetzlichen Schranken 

umgeben, damit dieses Faktum keine allzu schlimmen Konsequenzen mit sich zieht, sei es für die 

Kunden, für die Gesellschaft, für die Moral oder für die Sexarbeiterinnen (Campagna, 2005, S.280). 

2.3.3 Abolitionismus 

Beim Abolitionismus werden alle Gesetze, die die Sexarbeit betreffen, abgeschafft (Campagna, 2005, 

S.278). Abolitionismus kann durchaus eine Welt ohne Sexarbeit anstreben und somit dasselbe Ziel 

wie der Prohibitionismus (Verbot) haben. Allerdings wird dies im Abolitionismus mit anderen Mitteln 

versucht anzustreben. Wo der Prohibitionismus vor allem mit den Mitteln der strafrechtlichen 

Sanktionsandrohungen arbeitet, stehen im Abolitionismus u.a. breitangelegte soziale, ökonomische, 

pädagogische Massnahmen im Vordergrund. So versucht der Abolitionismus das Phänomen der 

Sexarbeit in den Griff zu bekommen, allenfalls mit der Hoffnung, das Phänomen aus der Welt 

schaffen zu können (Campagna, 2005, S.280). 

Abolitionistische Länder sind heute u.a. Frankreich, Luxemburg, Portugal, Spanien, England und die 

nordischen Staaten (Hürlimann, 2004, S.5). 
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2.4 Regelung der Sexarbeit in der Schweiz 

Seit Inkrafttreten des Strafgesetzbuches im Jahre 1942 ist die Sexarbeit in der Schweiz innerhalb der 

rechtlichen Grenzen und Auflagen legal (Hürlimann, 2004, S.1-2). Somit bewegt sich die Schweiz 

zwischen den Systemen des Reglementarismus und des Abolitionismus. Die Tendenz liegt eher in 

Richtung Reglementarismus. Es gilt hier allerdings die kantonalen Unterschiede zu beachten 

(Hürlimann, 2004, S.5). 

Gemäss Hürlimann (2004) kann in der Schweiz legal der Sexarbeit nachgehen, wer die sexuelle 

Mündigkeit gemäss Art. 187 StGB (Anhang A) erreicht hat, Schweizer Bürger oder Bürgerin ist, eine 

Niederlassungsbewilligung C oder eine Jahresaufenthaltsbewilligung (Ausweis B) besitzt. Personen 

mit Niederlassungsbewilligung C dürfen jeglicher beruflicher Tätigkeit nachgehen, ohne dafür eine 

Bewilligung einholen zu müssen. Hingegen benötigen Berufstätige mit einem Ausweis B, also auch 

Sexarbeiterinnen, eine Arbeitsbewilligung. Eine Arbeitsbewilligung wird von unterschiedlichen 

Auflagen oder Bedingungen abhängig gemacht, mancherorts wird sie Sexarbeiterinnen grundsätzlich 

verweigert. Gemäss Ausländergesetz dürfen Personen aus Drittstaaten nicht in die Schweiz einreisen, 

wenn es deren primäres Ziel ist, Sexarbeit zu leisten. Hingegen wurde für Striptease-Tänzerinnen 

eine eigene, gemäss Hürlimann äusserst diskriminierende, Aufenthaltskategorie geschaffen: Die 

Kurzaufenthaltsbewilligung L. Diese erlaubt es Frauen aus Drittstaaten, während maximal acht 

Monaten pro Jahr in der Schweiz als Striptease-Tänzerin arbeiten zu dürfen – ausschliesslich als das 

(Hürlimann, 2004, S.14-15). Aufgrund der bilateralen Verträge dürfen Staatsangehörige der EU-

/EFTA-Staaten in der Schweiz legale Sexarbeit leisten (Büschi, 2011, S.73). Gemäss Bundesamt für 

Migration (2014), hat der Bundesrat im Jahr 2010 die Europakonvention zum Schutz der Kinder vor 

sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch unterzeichnet. Diese besagt, dass Personen, welche 

sexuelle Dienstleistungen von Minderjährigen beanspruchen, bestraft werden. Entsprechend wurde 

das StGB angepasst und Sexarbeit ist nun nicht mehr ab dem 16., sondern erst ab dem 18. Lebensjahr 

möglich. Der neue Art. 196 StGB (Anhang A) ist am 1. Juli 2014 in Kraft getreten (S.11). 

Laut Hürlimann (2004) wird demzufolge illegale oder ordnungswidrige Sexarbeit von jenen ausgeübt, 

welche unter das sexuelle Schutzalter fallen, nicht über die nötige Aufenthalts- oder 

Arbeitsbewilligung verfügen oder sich nicht an die rechtlichen Vorgaben wie beispielsweise 

Strichzonenplan oder das Bau-, Umwelt- und Nachbarrecht halten. Gemäss Hürlimann sind unter den 

illegal arbeitenden Sexarbeiterinnen besonders viele Ausländerinnen zu finden (S.16). 

Somit lässt sich aufgrund der Regelung von Sexarbeit in der Schweiz sagen, dass Sexarbeit als 

Erwerbsarbeit betrachtet wird. Relevante Meilensteine dazu waren 1942 die rechtliche Festlegung, 

dass Sexarbeit grundsätzlich als legal definiert wird, sowie 1992 die Anpassung des Schweizerischen 

Strafgesetzes, welches besagt, dass Sexarbeit nicht mehr in Bezug auf ihre Sittlichkeit oder 

Unsittlichkeit zu beurteilen sei (Hürlimann, 2004, S.155). 

2.5 Sexarbeit als Arbeit – ein Beruf wie jeder andere? 

Elisabeth von Dücker (2008) setzt sich mit der Frage auseinander, ob Sexarbeit ein Beruf wie jeder 

andere ist. Die Meinungen diesbezüglich gehen weit auseinander. Für jene, die freiwillig und 

selbstbestimmt als Sexarbeiterinnen arbeiten und auch offensiv für die Anerkennung der Sexarbeit 

als Arbeit eintreten, stellt sich diese Frage nicht. Für etliche von ihnen unterscheidet sich dieser Beruf 

lediglich durch die vielen rechtlichen und sozialen Hürden, welche zu überwinden sind. Jene, die 

hauptsächlich die Schattenseiten der Sexarbeit kennen und wenig Entscheidungsmöglichkeiten 

haben, würden einer anderen Arbeit nachgehen, wenn sie die Wahl hätten. Für diese ist Sexarbeit 
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kein Beruf wie jeder andere und die Arbeit als Sexarbeiterin nicht erstrebenswert. Für 

Aussenstehende ist es zwar möglich, unvoreingenommen die Licht- und Schattenseiten der Sexarbeit 

zu betrachten. Die Frage, ob Sexarbeit schliesslich ein Beruf wie jeder andere ist, können allerdings 

nur diejenigen beantworten, die ihn aus eigener Erfahrung kennen. Die Grenze, ob es ein Beruf ist, 

den man gerne ausübt oder ob es Erniedrigung und Qual ist, lässt sich oftmals nicht klar definieren 

und kann ineinander fliessen. Nicht selten ist es zu Beginn ein guter und lohnender Job, welcher im 

Laufe der Zeit mühselig und belastend wird. Auf alle Fälle handelt es sich um Arbeit, bei der alle 

Sexarbeiterinnen die Möglichkeit haben müssen, diese ohne Diskriminierung auszuüben und ohne 

Stigmatisierung in einen anderen Arbeitsbereich wechseln zu können (von Dücker, 2008, S.16). 

Udo Gerheim (2011) ergänzt hierzu, wenn Sexarbeit als Arbeit definiert wird, zieht dies mit sich, dass 

daraus eine vollständig rechtliche, soziale, politische und moralische Gleichstellung mit anderen 

Berufsgruppen erfolgt. Wie andere gewerbliche Tätigkeiten im Dienstleistungssektor, beispielsweise 

in Verkauf, Beratung, Kundendienst usw., wird Sexarbeit als eine Dienstleistung aufgefasst. Da diese 

eine gesonderte inhaltliche Nähe beinhaltet, wird sie zu Dienstleistungen im Sektor der Körperarbeit 

gezählt, wie medizinische Massagen, Fusspflege, Geburtshilfe, Medizin usw. Die Forderung, dass 

Sexarbeit weltweit als legale Arbeit anerkannt wird, soll Sexarbeiterinnen aus dem gesellschaftlichen 

Abseits verhelfen und ihnen zu einem legitimen und sozial abgesicherten Ort innerhalb der 

Gesellschaft verhelfen (S.71). In seiner soziologischen Studie macht Girtler (2004) deutlich, dass bei 

Sexarbeiterinnen nicht von Ware die Rede ist, sondern von einer sexuellen Dienstleistung, die durch 

eine Sexarbeiterin angeboten wird. Die Sexarbeiterin selbst als kaufbare Ware zu bezeichnen 

entspricht nicht der Realität. Denn genauso wenig werden auch Kellner/innen, Ärzt/innen, 

Lehrpersonen oder Krankenpflegepersonen als Ware bezeichnet, wenn sie ihre Ware „Arbeitskraft“ 

verkaufen (S.25). 

Das deutsche Sexarbeits-Projekt Hydra (1988) zeigt ebenfalls verschiedene Seiten der Sexarbeit auf. 

Sexarbeit erfüllt innerhalb der Gesellschaftsordnung eine strukturbedingte Funktion. Die Ausübung 

einer derart notwendigen Tätigkeit wird als Arbeit bezeichnet. Von diesem Aspekt her ist Sexarbeit 

also eine Arbeit wie jede andere auch. Auf der anderen Seite zeigt Hydra auf, dass Sexarbeiterinnen 

starken physischen (besonders gesundheitlichen) und psychischen Belastungen ausgesetzt sind und 

dies Sexarbeit zu keiner Arbeit wie jede andere macht. Weiter ergänzt Hydra, dass die psychischen 

Belastungen sich nicht nur auf den beruflichen Bereich beschränken, sondern sich aufgrund der 

gesellschaftlichen Ächtung auf das gesamte Leben der Sexarbeiterinnen auswirken. Daher ist der 

Schutz der Sexarbeiterinnen vor Diskriminierung unerlässlich (S.14). 

Emilija Mitrović, Udo Gerheim und Yolanda Koller-Tejeiro (2007) zeigen auf, dass Sexarbeit in vielerlei 

Hinsicht eine gesellschaftlich relevante Grösse aufweist. Die Bundesregierung Deutschland schätzt, 

dass etwa 400‘000 Frauen in Deutschland im Bereich der Sexarbeit arbeiten und bis zu 1,2 Millionen 

Männer täglich die sexuellen Dienstleistungen von Sexarbeiterinnen in Anspruch nehmen. Dennoch 

bleibt dieser Bereich oftmals ein Tabuthema in der Gesellschaft (S.16). Büschi (2011) beteuert, dass 

statistische Angaben zum Ausmass des Phänomens Sexarbeit mit Vorsicht zu geniessen sind, da 

wenig vertrauenswürdige Zahlen oder Statistiken existieren. Gemäss Andreas Heller nehmen rund 

300‘000 Schweizer mehr oder weniger regelmässig Dienstleistungen von Sexarbeiterinnen in 

Anspruch (Heller, 1999; zit. in Büschi, 2011, S.15). Die Aids Hilfe Schweiz schätzt, dass jeder fünfte 

Mann in der Schweiz mindestens einmal im Jahr die Dienste einer Sexarbeiterin in Anspruch nimmt 

(Aids Hilfe Schweiz, ohne Datum). Die Zahl der Sexarbeiterinnen in der Schweiz wird vom Bundesamt 

für Migration (2014) auf rund 13‘000 bis 20‘000 geschätzt (S.10). 
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2.6 Komplexität und Perspektiven von Sexarbeit 

Koppe (2008) zeigt auf, dass der Thematik Sexarbeit ihre Komplexität anerkennt werden muss. 

Unterschiedliche Stellungsnahmen über Sexarbeit sprechen häufig nicht von den gleichen 

Verhältnissen, was ein Grund für die unterschiedlichen Bewertungen sein kann. So sind auch die 

Lebenswirklichkeiten der einzelnen Sexarbeiterinnen oft sehr vielschichtig, weshalb nicht 

generalisiert werden kann. Die Unterscheidung von freiwilliger und unfreiwilliger Sexarbeit ist 

gemäss Koppe zwar von grosser Wichtigkeit, jedoch kann selten eine absolute Trennung zwischen 

Selbstbestimmung und Zwang erfolgen, da die Grenzen zwischen den verschiedenen Milieus, als 

auch innerhalb einer Person, unterschiedlich verlaufen. So liegt beispielsweise ein indirekter Zwang 

vor, wenn sich jemand aus einer Notlage heraus in Form von Schulden, Armut oder 

Drogenabhängigkeit für die Sexarbeit entscheidet (S.198-199). Demzufolge haben der Drogenstrich, 

ein Escort-Service, Domina-Studios oder Peep-Shows nur bedingt etwas miteinander zu tun. In den 

Debatten um Sexarbeit wird dies immer wieder missachtet, viele scheinbar allgemein gültige 

Äusserungen werden getroffen und somit wird Sexarbeit als ein homogenes Phänomen mit nur 

einem Gesicht dargestellt. Für die Bewertung einzelner Positionen ist es allerdings unerlässlich, ein 

Bewusstsein für die Komplexität des Themas zu entwickeln (Koppe, 2008, S.194). 

Tamara Domentat (2003) zeigt die Komplexität ebenfalls auf und macht deutlich, dass 

Sexarbeiterinnen keine homogene Gruppe sind, weder von ihrem Arbeitsleben noch von ihren 

Persönlichkeiten her. Für gewisse bleibt die Sexarbeit eine Episode des Lebens, für andere ist 

Sexarbeit eine lebenslang erfüllende Berufsoption. Für die einen ist es ein Alptraum, für die Anderen 

eine Berufung. Es gibt Sexarbeiterinnen, welche erst mehrere Sexarbeitsmilieus durchlaufen, bevor 

sie ihren Platz im Gewerbe finden. Sie erleben die Tätigkeit jedes Mal wieder neu und anders. Wieder 

andere wechseln ständig zwischen Sexarbeit und bürgerlichen Berufen (S.69-70). 

Hürlimann (2004) erläutert zudem, dass Sexarbeit je nach rechtlichem Regime oder auf die jeweilige 

Nachfrage der Kundschaft in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen auftritt. Das Sexgewerbe 

befindet sich in einem stetigen Wandel und passt sich örtlich neuen Bedingungen und Bedürfnissen 

an. Somit ist die Anerkennung der Komplexität unabdingbar (S.14). 

Gemäss Koppe (2008) ist eine weitere Schwierigkeit bei den Debatten um Sexarbeit, dass ein 

künstlicher Zusammenhang zwischen Sexarbeit als Berufsausübung mit Einwilligung aller Beteiligten 

und krimineller Sklaverei, Folter und Ausbeutung in Form von Menschenhandel hergestellt wird. 

Diese zwei unterschiedlichen Phänomene miteinander in Verbindung zu bringen, schadet der 

Anerkennung der einvernehmlichen Sexarbeit als Beruf und treibt somit die gesellschaftliche 

Stigmatisierung weiter voran (S.200). 

Biermann (2014) äussert dazu klar, dass der Begriff Zwangs-Sexarbeit falsch ist. Wenn es sich um eine 

sexuelle Handlung ohne Einwilligung beider Seiten handelt, handelt es sich nicht um Sexarbeit 

sondern um sexuelle Gewalt oder Vergewaltigung. Eine Vergewaltigung ist selbst dann eine Straftat, 

wenn dabei Geld im Austausch steht. Biermann erläutert weiter, dass nicht nur einheimische Frauen, 

sondern auch jene mit Migrationshintergrund freiwillig und selbstbestimmt der Sexarbeit nachgehen. 

Somit ist es rassistisch und diskriminierend, zentral- und osteuropäische Sexarbeiterinnen generell 

als Opfer zu erklären (S.8). Dies bestätigt auch Domentat (2003): „Wer mit holzschnittartigen Macht- 

und Gewaltbegriffen, emotionalisierenden Schlagworten wie „Zwangsprostitution“, Zuhälterei und 

Frauenhandel die Sexarbeit analytisch zu fassen versucht, muss an ihrer Komplexität scheitern“ 

(S.299-300). 
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Schliesslich zeigt Melissa Gira Grant (2014) auf, dass es letzten Endes nicht darum geht, ob Sexarbeit 

bejaht wird oder nicht. Denn wichtig ist, dass Sexarbeiterinnen das Recht haben, ihre Arbeit in 

Sicherheit auszuüben. Denn bei den meisten Menschen, welche ihren Lebensunterhalt mit Arbeit 

bestreiten, verändert sich die Einstellung zu ihrer Arbeit über die Jahre und oftmals sogar im Lauf 

eines einzigen Arbeitstages. So wird man den Erfahrungen von Sexarbeiterinnen nicht gerecht, wenn 

sie entweder als Ausbeutungsopfer oder als selbstbewusste Arbeiterinnen dargestellt werden (S.71). 

Sichtweisen von Sexarbeit 

Die Positionen rund ums Thema Sexarbeit sind nicht immer ganz klar voneinander trennbar und sind 

auch nicht immer so deutlich entgegengesetzt, wie es manchmal den Anschein macht. Koppe (2008) 

unterteilt die Sichtweisen von Sexarbeit grob in zwei Kategorien: Pro und Contra. Eine aktuell von 

vielen Feministinnen vertretene Sichtweise lehnt Sexarbeit grundsätzlich ab. Nach dieser Sichtweise 

ist die Sexindustrie primär die Weiterführung einer patriarchalen Logik, in welcher Männer jederzeit 

und nach Belieben Zugriff und Macht auf und über Frauenkörper haben. Dies würde die Demütigung 

von Sexarbeiterinnen verstärken, sowie die Degradierung, nur als Sexobjekt wahrgenommen zu 

werden (S.194-195). 

Da die Abwertung von Frauen verhindert werden müsse, ist das Ziel der Sexarbeit-Gegner/innen die 

Abschaffung der Sexarbeit. Es geht den Vertreter/innen dieser Position darum, nicht die 

Sexarbeiterinnen herabzuwürdigen, sondern sie wollen die patriarchalen Strukturen durchbrechen, 

in welchen Frauen als gedemütigte Opfer dargestellt werden. Es wird die Meinung vertreten, dass 

das „Verkaufen des eigenen Körpers“ in keinem Fall freiwillig geschieht, sondern dass dies immer ein 

Ergebnis von direkten oder indirekten Zwängen ist (ebd., S.194-195).  

Koppe (2008) zeigt die befürwortende Seite von Sexarbeit anhand von Stimmen der Sexarbeiterinnen 

auf. Wenn diese sich selbst zu Worte melden, zeigen sie sich häufig verärgert darüber, dass andere 

augenscheinlich immer sehr um ihr körperliches und seelisches Wohl besorgt sind, ohne überhaupt 

nachzufragen, was die Sexarbeiterinnen selbst dazu meinen. So sehen sich Sexarbeiterinnen oftmals 

keineswegs als Opfer des Patriarchats. Manche Vertreterinnen dieser Position drehen die Logik der 

patriarchalen Ausbeutung um und betrachten Sexarbeit als einen potentiell aufständischen Akt: 

Indem die Sexarbeiterin es ist, welche die Grenzen, den Preis und die Bedingungen festlegt, zu denen 

die vereinbarte Leistung stattfindet, bricht der bezahlte Sex die Logik, nach welcher der Mann 

unbegrenzten Zugriff auf den weiblichen Körper hat. Des Weiteren vertritt die Sexarbeit 

befürwortende Position, dass ein grosser Teil der psychischen Belastungen, welche die Sexarbeit mit 

sich bringe, oftmals eine direkte oder indirekte Folge der Kriminalisierung und der gesellschaftlichen 

Stigmatisierung sei (S.196). 

2.7 Schlussfolgerung 

Folgende Fakten und Erkenntnisse des Kapitels Sexarbeit können zusammengefasst werden: 

Sexarbeit wurde in den vergangenen Epochen auf unterschiedliche Art und Weise wahrgenommen 

und behandelt (Büschi, 2011, S.37). Das Sexgewerbe hat immer existiert, unabhängig davon, ob und 

wenn welche Massnahmen zur Eliminierung ergriffen wurden (Büschi, 2011, S.39). Diese Tatsache 

lässt darauf schliessen, dass Sexarbeit ein soziales Phänomen darstellt (Büschi, 2011, S.37). 

Der Verkauf von sexuellen Dienstleistungen ist in der Schweiz seit 1942 legal (Büschi, 2011, S.71). 

Allerdings ist die legale Ausübung von Sexarbeit an eine Vielzahl von Bedingungen und Auflagen 

geknüpft, welche besonders für Sexarbeiterinnen mit Migrationshintergrund schwierig zu erfüllen 

sind (Hürlimann, 2004, S.16). 
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Bevor ein umgehender Zusammenhang zwischen Sexarbeit und Stigmatisierung hergestellt werden 

kann, wird im nächsten Kapitel der Begriff Stigma beleuchtet. 
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3. Stigma 

3.1 Definition und Geschichte 

Das Wort Stigma (Mehrzahl: Stigmata) stammt gemäss Duden aus dem Griechischen und bedeutet 

übersetzt Zeichen oder Brandmal. Dem Begriff Stigma werden unter anderem folgende drei 

Bedeutungen zugeordnet: 

„ 1. (bildungssprachlich): Etwas, wodurch etwas oder jemand deutlich sichtbar in einer bestimmten, 

  meist negativen Weise gekennzeichnet ist und sich dadurch von anderem unterscheidet. 

 2. (katholische Kirche): Wundmal von Stigmatisierten.  

 3. (früher): Sklaven zur Strafe bei schweren Vergehen eingebranntes Brandmal“ (Duden online, 

  2013). 

Der Soziologe Erving Goffman (1972) erklärt, dass der Begriff Stigma von den Griechen geschaffen 

wurde und als Verweis auf körperliche Zeichen diente, welche etwas Ungewöhnliches oder 

Schlechtes über den moralischen Zustand des Zeichentragenden zu offenbaren hatten. Damals 

wurden die Zeichen in den Körper geschnitten oder gebrannt. Es wurde öffentlich kundgetan, dass 

Zeichentragende Sklav/innen, Verbrecher/innen oder Verräter/innen waren und somit automatisch 

gebrandmarkte und rituell für unrein erklärte Personen waren, welche vor allem auf öffentlichen 

Plätzen gemieden werden sollten. Heute wird der Begriff mehrheitlich auf die Unehre selbst, als auf 

körperliche Erscheinungsweisen angewandt (S.9). 

Christine De Col, Günther Seewald und Ullrich Meise (2004) ergänzen, dass heute unter Stigma ein 

Merkmal, auch Etikett genannt, verstanden wird, welches eine betroffene Person von anderen 

Personen unterscheidet. Die betroffene Person wird aufgrund des Merkmals mit unerwünschten 

Eigenschaften (Stereotypen) in Verbindung gebracht, womit bewirkt werden soll, dass die betroffene 

Person von der Gesellschaft abgelehnt und gemieden wird. Dieser Prozess nennt sich Stigmatisierung 

(S.862). 

3.2 Prozess der Stigmatisierung 

Die amerikanischen Soziologen Bruce Link und Joe Phelan (Link und Phelan, 2001; zit. in Alfred 

Grausgruber, 2005) haben ein Stigma-Konzept entwickelt, in welchem sich der Prozess der 

Stigmatisierung in vier Schritte einteilen lässt. 

Im ersten Schritt wird ein Unterschied bei einer Person wahrgenommen und benennt. Eine Person 

hat also ein zentrales Merkmal festgestellt, welches eine andere Person von den „Normalen“ 

unterscheidet. Dieses Merkmal wird mit einem bestimmten negativen Etikett versehen. 

Folgend werden im zweiten Schritt des Stigmatisierungsprozesses die benannten Unterschiede mit 

negativen Attributen, auch Stereotypen genannt, in Verbindung gebracht. Der Schritt und die 

Verbindung vom Etikett zum Stereotyp passieren oft automatisch und werden in Studien als 

kognitive Effizienz dargestellt. 

Im dritten Schritt kommt es zur Abgrenzung der anderen Menschen. Es wird ein „wir“ (Eigengruppe) 

und ein „sie“ (Fremdgruppe) gebildet. 

Im vierten Schritt kommt es schliesslich zum Statusverlust und zur Diskriminierung der adressierten 

Personen. Diese können, wie bereits erwähnt, unter anderem in Form von Vermeidung von 
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Kontakten oder Verwehrung von Zugangsmöglichkeiten in der Arbeitswelt beobachtet werden. Dazu 

gehört schliesslich auch die sogenannte Selbststigmatisierung, welche durch die betroffenen 

Personen selber geschehen (Link und Phelan, 2001; zit. in Grausgruber, 2005, S.30-31). 

3.3 Stigmatisierung als gesellschaftliches Phänomen 

3.3.1 Kategorisieren 

Goffman (1972) erklärt, dass die Kategorisierung von Personen und deren zugehörigen Attributen, 

welche für Mitglieder dieser Kategorien als gewöhnlich und natürlich empfunden werden, durch die 

Gesellschaft entstehen (S.9-10). Goffman führt aus, dass der Anblick eines Fremden uns mit dem 

ersten Blick befähigt, seine Kategorie, seine Eigenschaften und seine soziale Identität zu erahnen. 

Goffman spricht von sozialer Identität, da dieser Begriff im Gegensatz zum sozialen Status 

persönliche Charaktereigenschaften genauso wie strukturelle Merkmale im Sinne des Berufs 

einbezieht (ebd., S.10). 

Wenn eine fremde Person eine Eigenschaft besitzt, welche sie von anderen Personenkategorien 

unterscheidet, kann dies eine Eigenschaft von weniger wünschenswerter Art sein. So wird jene 

Person aufgrund der gewählten Personenkategorie von einer ganzen und gewöhnlichen Person zu 

einer beeinträchtigten Person degradiert. Dies ist besonders dann der Fall, wenn die Eigenschaft eine 

umfangreiche Wirkung hat und sich deutlich zeigt z.B. in Form einer Unzulänglichkeit oder eines 

Handicaps. Dies erschafft eine besondere Diskrepanz zwischen virtueller und aktueller sozialer 

Identität (Goffman, 1972, S.10-11). 

Grausgruber (2005) zeigt auf, dass Menschen immer bestimmte Vorstellungen darüber entwickeln, 

wie Menschen sich verhalten, wie sie auftreten und leben sollten. Jene Vorstellungen prägen das 

menschliche Verhalten und haben eine wesentliche, entlastende Funktion. Sobald wir also fremden 

Menschen begegnen, stehen uns meist bereits bestimmte Kategorien und Vorstellungen zur 

Auswahl, mit denen wir andere Personen einordnen oder etikettieren können. Damit haben wir 

Vorstellungen über deren Eigenschaften und über deren soziale Identität (S.20). 

Gemäss Goffman (1972) wird Stigmatisierung eine doppelte Perspektive zugeschrieben. Zum einen 

spricht man von diskreditierten Personen, welche annehmen, dass ihr Anderssein bereits 

wahrgenommen wurde. Wenn Personen jedoch annehmen, dass ihr Anderssein den Anwesenden 

nicht bekannt ist und von ihnen auch nicht unmittelbar wahrgenommen wird, wird von 

Diskreditierbaren gesprochen. Es wird davon ausgegangen, dass betroffene Personen häufig mit 

beiden Situationen Erfahrungen haben (S.12). So wird also der Begriff Stigma in Bezug auf eine 

Eigenschaft gebraucht, welche zutiefst abwertend ist. Es gilt jedoch zu beachten, dass dies nicht von 

der Eigenschaft, sondern von den Relationen abhängig gemacht wird. Dieselbe Eigenschaft kann eine 

Person stigmatisieren, währenddessen sie die Normalität einer anderen Person bestätigt (Goffman, 

1972, S.11). 

Goffman (1972) fasst zusammen, dass ein Individuum, welches leicht hätte in sozialen Verkehr 

aufgenommen werden können, ein Merkmal besitzt, das sich aufdrängt und somit bewirken kann, 

dass man sich vom Individuum abwendet. Somit hat es ein Stigma und ist in unerwünschter Weise 

anders. Goffman nennt jene, die nicht von einem Stigma betroffen sind, die Normalen. Die 

Haltungen, welche die Normalen einer Person mit einem Stigma gegenüber annehmen, gibt der 

Person mit einem Stigma das Gefühl, nicht ganz menschlich zu sein. Anhand dieser Voraussetzung 

wird eine Vielzahl von Diskriminierungen ausgeübt, wenn auch oft unbewusst (S.13-14). 
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Somit lässt sich gemäss Grausgruber (2005) sagen, dass es typisch für Stigmata ist, dass ein 

vorhandenes Merkmal auf negative Weise definiert wird und aufgrund dieses Merkmals der 

betroffenen Person weitere negative Eigenschaften zugeschrieben werden. Diese haben jedoch, 

objektiv gesehen, oftmals wenig mit dem real vorhandenen Merkmal zu tun (S.21). 

Asmus Finzen (2000) zeigt auf, dass mit Gofmann’s Konzept des Stigma und der Beschädigung der 

sozialen Identität für viele Menschen, welche sich sozial abweichend verhalten oder zu einem 

solchen Dasein verurteilt sind, um mehr geht. Es geht bei ihnen vor allem um die Frage der sozialen 

und personalen Identität und wie sie diese in das soziale Umfeld einer grösseren sozialen 

Gemeinschaft einbringen können (S.27). 

3.3.2 Täuschen 

Goffman (1972) zeigt auf, dass die Extremfälle, bei denen niemand über das Stigma Bescheid weiss, 

bzw. bei denen alle darüber Bescheid wissen, nicht die Mehrheit abdecken. Goffman beschreibt, dass 

es wichtige Stigmata gibt, die von der betroffenen Person sorgfältige Geheimhaltung ihres Merkmals 

gegenüber einer Personenklasse, z.B. der Polizei, verlangen. Er erwähnt dabei Sexarbeiterinnen, 

Diebe, Homosexuelle, Bettler und Rauschgiftsüchtige. Wohingegen genau diese Personen sich 

anderen Personenklassen systematisch mit ihrem Stigma enthüllen, nämlich ihren Kunden, 

Artgenossen, Verbindungspersonen usw. (S.94-95). Dennoch ist den Personen, die ein unsichtbares 

Stigma geheim halten können, bewusst, dass intime Beziehungen in unserer Gesellschaft durch 

gegenseitige Bekenntnisse aufrechterhalten werden. Auch wenn schliesslich fast alle geheimen 

Angelegenheiten dennoch irgendjemandem bekannt sind und einen Schatten werfen, stehen die 

betroffenen Personen vor der Wahl, dem Gegenüber ihre Situation zu gestehen oder sich schuldig zu 

fühlen, weil sie es nicht tun (ebd., S.95). Somit führen solche Personen ein Doppelleben, da nur 

wenige bis gar keine andere Personen um ihr Merkmal wissen. Komplexer wird es bei jenen, welche 

ein Doppel-Doppelleben führen. Diese bewegen sich in zwei komplett unterschiedlichen Kreisen, von 

denen beide Kreise nichts von dem jeweilig anderen wissen (Goffman, 1972, S.99-100). Hierbei bringt 

Goffman erneut das Beispiel der Sexarbeiterin, die in der Grossstadt, in welcher sie arbeitet, zu 

fürchten hat, einem Mann aus ihrer Heimatstadt zu begegnen (ebd., S.101-102). 

3.3.3 Rollen und Sonderrollen 

In seinem Buch „Wir alle spielen Theater“ beschreibt Erving Goffman (1983) die Rollen einzelner 

Personen in der Gesellschaft. Wie bereits aufgezeigt, versuchen Menschen, sich immer ein Bild von 

anderen Menschen zu machen. Wenn also eine Einzelperson auf andere Personen trifft, versuchen 

die anderen für gewöhnlich, Informationen der Einzelperson zu ihrem sozialen und wirtschaftlichen 

Status, ihrem Selbstbild, ihrer Einstellung, ihren Fähigkeiten und ihrer Glaubwürdigkeit zu erhalten. 

Solche Informationen helfen, die Situation zu definieren und somit zu ermitteln, was die Einzelperson 

von den anderen erwarten wird und was diese von der Einzelperson erwarten können. So wissen die 

anderen, wie sie sich zu verhalten haben, um bei der Einzelperson die gewünschte Reaktion zu 

erzeugen (S.5). Wenn die Einzelperson eine Rolle spielt, so fordert sie die anderen dazu auf, die 

gespielte Rolle ernst zu nehmen und zu glauben, was sie sehen und hören. Sie sind dazu 

aufgefordert, zu glauben, dass die Einzelperson wirklich die Eigenschaften besitzt, welche sie zu 

besitzen scheint (ebd., S.19). So erwähnt Goffman, dass im Dienstleistungsgewerbe tätige Menschen 

durch ihren Beruf gelegentlich gezwungen werden, eine Rolle zu spielen und somit ihre Kunden zu 

täuschen, weil diese ein Bedürfnis danach äussern (ebd., S.20). 
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Beim Einnehmen einer bestimmten Rolle gilt es zu bedenken, dass sich jene Personen in eine 

gefährliche Lage begeben. Denn in jedem Augenblick kann ein Ereignis eintreten, welches sie entlarvt 

und ihrer gespielten Rolle widerspricht. Dadurch können die Personen gedemütigt werden und je 

nach Schweregrad ihren guten Ruf für immer verlieren. Dies gilt insbesondere, wenn sie ein 

Doppelleben führen (Goffman, 1983, S.55). 

Als Sonderrollen definiert Goffman (1983) jene Rollen, welche sogenannte dunkle Geheimnisse 

verheimlichen sollen, weil diese mit dem Image der Person unvereinbar sind und sie deswegen unter 

keinen Umständen öffentlich gemacht werden dürfen. Dies beinhaltet wiederum zwei Geheimnisse: 

Einerseits die Tatsache, die man verheimlicht und andererseits die Verheimlichung an sich. Dunkle 

Geheimnisse werden in der Regel für immer zu bewahren versucht (S.129-130). 

3.4 Typen von Stigma 

Goffman (1972) unterscheidet drei verschiedene Typen von Stigma. 

Typ 1: Physische Deformationen wie körperliche Missbildungen, Blindheit, Taubheit usw. 

Typ 2: Individuelle Charakterfehler, beispielsweise in Form von psychischen Erkrankungen, 

 Delinquenz, Willensschwäche, beherrschende oder unnatürliche Leidenschaften, 

 Unehrenhaftigkeit, Gefängnishaft, Sucht, Homosexualität, aber auch Arbeitslosigkeit, 

 Selbstmordversuche und radikales politisches Verhalten. 

Typ 3: Phylogenetischen Stigmata von Rasse, Nation und Religion. Stigmata des dritten Typs werden 

 normalerweise genetisch oder innerhalb einer Familie  weitergegeben und betreffen in der 

 Regel alle Mitglieder einer Familie gleichermassen (S.12-13). 

Grausgruber (2005) macht auf die Wichtigkeit der Unterscheidung der Stigma Typen aufmerksam. 

Die Unterscheidung ermöglicht verschiedene Möglichkeiten der Auseinandersetzung und dem 

Zurechtkommen der Stigmatisierung. Personen mit einem angeborenen Stigma wie beispielsweise 

Kleinwuchs, lernen bereits von Kindheit an, mit ihrer Situation umzugehen und sind seit jeher damit 

konfrontiert. Sie lernen, mit ihrem Stigma und mit den Reaktionen des sozialen Umfelds umzugehen. 

Bei Personen, bei welchen das Stigma erst später im Leben auftritt, stellen sich neue 

Herausforderungen, da sie sich mit der neuen Situation auseinander setzen müssen und ihre eigene 

Identität neu bestimmen müssen, was oftmals mit besonderen Problemen behaftet ist (S.21). 

Jürgen Hohmeier (1975) vertritt die Meinung, dass unter gewissen Bedingungen vermutlich jedes 

objektive Merkmal zu einem Stigma werden kann. Ein Stigma beruht auf Typifikationen, d.h. 

Verallgemeinerungen von einerseits selbst gewonnenen und andererseits übernommenen 

Erfahrungen, die nicht weiter überprüft werden. Stigmatisierung ist demzufolge ein verbales oder 

non-verbales Verhalten, welches aufgrund eines zu eigen gemachten Stigmas jemandem 

entgegengebracht wird (S.7). 

3.5 Funktionen und Merkmale von Stigmata 

Grausgruber (2005) stellt sich die Frage, ob Stigmata und der Prozess der Stigmatisierung soziale 

Funktionen übernehmen. Wie sich zeigt, erfüllen Stigmata offenbar für einzelne Personen, für 

bestimmte Gruppen sowie für ganze Gesellschaften bestimmte Aufgaben, welche eingreifen um die 

Art des sozialen Zusammenlebens zu regulieren. Es wird davon ausgegangen, dass Stigmata eine 

Orientierungsfunktion innerhalb von sozialen Interaktionsgefügen aufweisen, sowie die 

dazugehörigen Vorstellungen von Normalität (S.24). Stigmata können allerdings auch als Strategien 

zur Identitätssicherung verstanden werden. So kann eine Begegnung mit einer stigmatisierten Person 
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als eine Bedrohung der eigenen Identität verstanden werden, wenn man dadurch an eigene 

Abweichungstendenzen erinnert wird. Aber Stigmatisierungen können auch dazu verhelfen, das 

psychische Gleichgewicht wieder herzustellen bzw. zu bewahren. Da vielen Menschen die 

entsprechenden Voraussetzungen fehlen, wie sie mit stigmatisierten Personen und deren 

Abweichung umgehen können, kann Stigmatisierung folglich zu Ablehnung, Interaktionsvermeidung 

und sozialer Isolation der Stigmatisierten führen. Durch die Stigmatisierung und Diskriminierung von 

anderen gesellschaftlichen Gruppen wird der Wert der eigenen Gruppe gesteigert (Grausgruber, 

2005, S.25). Genauso wie Normen, Werte und Einstellungen leisten Stigmata einen Beitrag zur 

Regulierung der Interaktionen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen (ebd., S.26). 

Gemäss Hohmeier (1975) regulieren Stigmata zum einen den sozialen Verkehr zwischen 

verschiedenen Gruppen der Gesellschaft, insbesondere zwischen Majoritäten und Minoritäten, 

welche ebenfalls den Zugang zu knappen Gütern wie Status, Berufschancen usw. beinhalten. Zum 

anderen können aus gesamtgesellschaftlicher Sicht durchgesetzte Stigmatisierungen weiter die 

Funktion einer Systemstabilisierung haben. So kanalisieren sie Aggressionen, welche aus 

Frustrationen entstanden sind, indem diese auf schwache, d.h. mit wenig Macht ausgestattete, Opfer 

gerichtet werden, welchen man die Schuld an einer Misere zuweisen kann. Des Weiteren werden 

Stigmatisierungen eine Herrschaftsfunktion zugeschrieben. Diese kann für Machtgruppen ein 

Instrument zur Unterdrückung anderer Gruppen sein, um deren Konkurrenz auf wirtschaftlicher oder 

politischer Ebene zu verhindern oder aus anderen Gründen an der Teilhabe am Gesellschaftsleben 

auszuschliessen. Beispiele für eine solche Herrschaftsfunktion von Stigmatisierungen sind die 

Verfolgung der Juden im Dritten Reich oder die Diskriminierung von dunkelhäutigen Menschen in 

den USA (S.12). 

Finzen (2000) betont, dass es eine Illusion ist zu glauben, man könne Stigmatisierung als soziales 

Phänomen komplett aufheben. Stigmata sind seit jeher allgegenwärtig, in einfachen Gesellschaften 

als auch in komplexen, in historischen als auch in gegenwärtigen. Daraus lässt sich schliessen, dass 

Stigmata eine gesellschaftliche Notwendigkeit sind, durch welche die Kennzeichnung und 

Ausgrenzung „Andersartiger“ der Aufrechterhaltung der sozialen Identität der „Normalen“ dient. Es 

ist wichtig für die Aufrechterhaltung der eigenen Identität, sich mit der eigenen Gemeinschaft 

identifizieren zu können und damit eine Abgrenzung von anderen zu schaffen, besonders wenn 

andere als andersartig erlebt werden und dadurch ausgegrenzt werden. Damit wird die eigene 

Identität als die bessere und überlegenere verstanden. Im menschlichen Zusammenleben scheint es 

also unumgänglich zu sein, dass erwünschtes Verhalten gefördert und belohnt wird, während 

unerwünschtes Verhalten gekennzeichnet, gebrandmarkt oder gar geächtet wird, damit der soziale 

Zusammenhalt innerhalb einer Gesellschaftsgruppe gesichert werden kann (S.31-32). Finzen zeigt 

zudem auf, dass der Versuch, Stigmatisierung aufzuheben etwa gleichbedeutend wäre wie der 

Versuch, die Gesellschaft als Ganzes verändern zu wollen (ebd., S.191). 

Schliesslich zeigt Finzen (2000) auf, dass es eine Frage der Interpretation ist, ob das abweichende 

Verhalten eines Menschen als gemeingefährlich oder harmlos beurteilt wird. Es ist abhängig vom 

sozialen Spielraum, der Flexibilität und der Toleranzfähigkeit einer Gesellschaft, ob jemand als 

Aussenseiter geduldet, als psychisch Kranker therapiert oder als Hexe verbrannt wird. Solche 

Degradierungsrituale und Entwürdigungszeremonien fördern den Stigmatisierungsprozess und 

schlussendlich bleibt: das Stigma (S.32). 
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3.6 Folgen von Stigmatisierung 

Wie bisher aufgezeigt, stellt ein Stigma ein besonders negativ bewertetes Merkmal dar, anhand von 

welchem Personen kategorisiert werden, die in einem oder mehreren Aspekten von der Vorstellung 

des Normalen abweichen. Grausgruber (2005) zeigt auf, dass die negative Bewertung dieser 

einzelnen Aspekte sich schliesslich zur Gesamtverurteilung einer Person entwickelt, was zu 

Abgrenzung, Ausgrenzung und ungerechtfertigten Benachteiligungen der betroffenen Person führt 

(S.27-28). 

Diskriminierung kann eine Folge von Stigmatisierung sein (De Col et al., 2004, S.862). Gemäss De Col 

et al. wird Diskriminierung definiert als zurückweisendes Verhalten gegenüber einer Person aufgrund 

von Vorurteilen, welche die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe betreffen. Damit verbunden 

werden Beleidigungen, Einschränkung der Bewegungsfreiheit, Vorenthaltung von Grundrechten, 

Berufen und Tätigkeiten usw. (ebd., S.862). Grausgruber (2005) zeigt weitere weitreichende Folgen 

von Stigmatisierung auf. Diese reichen von unerfreulichen Kontakten mit möglicherweise 

stigmatisierenden Personen bis zu eingeengten Sozialbeziehungen, vermindertem Selbstwertgefühl, 

vermehrten depressiven Symptomen, was bis zu Arbeitslosigkeit, vermindertem Einkommen und 

reduzierten Lebenschancen führen kann (S.32-33). Hohmeier (1975) verdeutlicht dies und zeigt auf, 

dass Stigmatisierungen häufig einen Verlust von bisher ausgeübten formellen oder informellen 

Rollen zur Folge haben. Besonders verhängnisvoll wirkt sich dies im beruflichen Bereich aus. So ist 

der Zugang zu vielen Berufen oder ein beruflicher Aufstieg oftmals davon abhängig, ob ein Stigma 

erfolgreich verborgen werden kann. Grund dafür ist dennoch meist nicht die Tatsache, dass ein 

bestimmtes Merkmal vorhanden ist, sondern die Folge der Stigma Generalisierung (S.13). So werden 

gemäss Grausgruber (2005) stigmatisierte Personen oder Gruppen oftmals generell als hilflose Opfer, 

passive Menschen oder Menschen, die zu allen Kompromissen bereit sind, dargestellt (S.33). 

Brüker (2011) teilt die Folgen von Stigmatisierungen in mehrere Ebenen ein. Auf der 

gesellschaftlichen Ebene drohen stigmatisierten Personen Diskriminierung durch den Verlust ihrer 

bisherigen Rolle, was zu Kontaktverlust, Isolation und Ausgliederung führen kann. Auf der 

Interaktionsebene fokussiert sich alles am Stigma, was Beziehungen durch Unsicherheit, Angst und 

Spannungen kennzeichnet. So werden stigmatisierte Personen und ihre Biografie komplett 

umgedeutet und sie existieren nur noch im Kontext des Stigmas. Auf einer dritten Ebene geht es um 

die persönliche Identität der stigmatisierten Person, welcher erhebliche Gefährdungen und Probleme 

drohen (S.28-29). 

Als Folge der Konfrontationen mit den negativen Stereotypen und der Stigmatisierung entwickeln 

stigmatisierte Personen persönliche Strategien, wie sie dieser Etikettierung entgegen wirken können. 

So können auch die verschiedenen Strategien zur Stigma-Bewältigung, bzw. des Stigma-

Managements, als Folge von Stigmatisierung verstanden werden (Grausgruber, 2005, S.32). Ein 

besonderes Dilemma für Stigmatisierte ist es, sobald eine oder mehrere Stigma-Facetten erfolgreich 

bekämpft wurden, diese häufig umgehend durch neue andere Stereotype ersetzt werden. Die 

Reduktion einzelner Stigma-Facetten und Diskriminierungen sind oftmals mit hohen Kosten im Sinne 

von psychischer Energie und sozialem Aufwand verbunden (ebd., S.34). Gemäss Hohmeier (1975) 

wird es als äusserst schwierig erachtet, ein bestehendes Stigma aufzulösen, da all die Reaktionen der 

stigmatisierten Person, sei es Ärger, Angst, Aufregung, Aggression oder Resignation, als Bestätigung 

des Stigmas interpretiert werden können und somit jede Reaktion als Stigma aufgefasst wird, egal 

wie sich die stigmatisierte Person verhält (S.14). 



 Bachelorarbeit Hochschule Luzern – Soziale Arbeit 

Eliane Burkart  24 

Für stigmatisierte Personen wird Scham oft zu etwas Zentralem, da die stigmatisierende Eigenschaft 

etwas darstellt, worauf die betroffene Person gerne verzichten würde. Denn was auch immer andere 

Personen den stigmatisierten Personen versichern, nehmen diese dennoch wahr, dass sie nicht 

wirklich akzeptiert werden und ihnen nicht auf gleicher Augenhöhe begegnet wird (Goffman, 1972, 

S.16). 

3.7 Techniken des Stigma-Managements 

Gemäss De Col et al. (2004) gilt es, die Techniken zum Stigma-Management von Diskreditierten und 

Diskreditierbaren zu unterscheiden. Wo für Diskreditierte die Spannungsreduktion von sozialen 

Interaktionen im Vordergrund steht, besteht das Stigma-Management für Diskreditierbare in erster 

Linie in der Informationskontrolle (S.864). Was von Diskreditierten und Diskreditierbaren oftmals 

gleichermassen zum Stigma-Management eingesetzt wird, ist das kurzhalten und/oder vermeiden 

von Kontakten. Dadurch kann Intimität und Nähe und demzufolge der Informationsfluss in gewissem 

Masse kontrolliert werden. Diese Strategie wird damit begründet, dass je näher und länger soziale 

Kontakte bestehen, die Gefahr umso mehr steigt, diskreditierende Informationen zu erzählen (ebd., 

S.869). 

Stigma-Management von Diskreditierten 

Eine Möglichkeit für Diskreditierte ist es, wenn sie sich zusammenschliessen und sich als Gruppe der 

Betroffenen gegenseitige Unterstützung und Stärkung bieten können. Dies bietet sich an um nach 

aussen eine machtvollere Position einnehmen zu können. Ein Zusammenschluss kann hilfreich sein, 

den eigenen Selbstwert der Diskreditierten zu steigern und Beschämung zu mindern. Allerdings gilt 

zu bedenken, dass die Bildung einer solchen Gruppe gleichzeitig die Gefahr mitbringt, die Kluft und 

die Ausgrenzung aus der Gesellschaft zu verstärken (De Col et al., 2004, S.872). 

Stigma-Management von Diskreditierbaren 

Für diskreditierbare Personen stellt sich oft die schwierige Frage, wie sie mit der erzeugten Spannung 

umgehen können bei sozialen Kontakten zu Personen, welche nichts über ihre Andersartigkeit 

wissen. Die Herausforderung ist, ihre persönliche Information über ihren Fehler zu steuern. So stellen 

sich Diskreditierbare immer wieder die Frage, was sie wem, wo, wann, wie und in welchem Ausmass 

erzählen wollen; eröffnen oder nicht eröffnen, sagen oder nicht sagen, lügen oder nicht lügen 

(Goffman, 1972, S.56). 

Gemäss De Col et al. (2004) steht für Diskreditierbare die Informationskontrolle an erster Stelle, was 

oftmals die Notwendigkeit mit sich bringt, wenn nötig zu täuschen. Soziale Beziehungen werden 

durch mehr oder weniger vollständige Information über die Art und das Ausmass des Merkmals 

gestaltet. Die Technik der Informationskontrolle wird wiederum in drei verschiedene Möglichkeiten 

aufgeteilt: 

„ 1. Die vollständige Information 

 2. Die vollständige Geheimhaltung 

 3. Täuschen; in Form von teilweisem Verheimlichen, Hilfestellungen durch Angehörige oder  

  Umwertung des Stigmas“ (S.867-868). 

Die vollständige Geheimhaltung kann bis zur Annahme einer neuen Identität in einer anderen Stadt 

oder einem anderen Land führen. Dies ist allerdings immer mit der Gefahr verbunden, dass 

Menschen im neuen Lebensumfeld auftauchen, welche über Informationen der Diskreditierbarkeit 

verfügen (De Col et al., 2004, S.867-868). 
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3.8 Schlussfolgerung 

Wie bereits erwähnt, vertritt Finzen (2000) die Meinung, dass der Versuch, Stigmatisierung ganz 

aufzuheben bedeuten würde, die Gesellschaft als Ganzes verändern zu wollen (S.191). Grausgruber 

(2005) spricht davon, dass es realistischer ist von Stigma-Reduktion bzw. von der Bewältigung von 

Stigmatisierung zu sprechen. So geht es dabei primär um die Verhinderung einer weiter greifenden 

Stigmatisierung und Diskriminierung (S.38). Finzen (2000) beteuert zudem, dass es wichtig ist zu 

bedenken, dass keine sofortige Veränderung stattfinden kann. Es kann lediglich versucht werden, bei 

besonders gefährlichen und irrationalen Vorurteilen gezielte Aufklärung und Sympathiewerbung zu 

machen, um die Stigmatisierung zu mildern oder im Einzelfall allenfalls sogar zu überwinden. Letzten 

Endes sind es häufig irrationale Ängste, welche die Stigmatisierung aufrechterhalten und 

Irrationalität ist durch Aufklärung und Wissensvermehrung nicht zu eliminieren (S.41). Denn Stigma 

ist mehr als nur Vorurteil: Es ist Zuweisung und Empfindung zugleich, sei es von Scham, Schuld, 

Schimpf und Schande. Aus diesem Grunde ist es, entgegen dem ständigen propagieren, nicht einfach 

durch Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit aufzulösen (Finzen, 2000, S.178). 

Finzen (2000) zeigt auf, dass es eine gesellschaftliche Aufgabe ist, der Stigmatisierung von Personen 

und Gruppen in Form von Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit entgegenzuwirken. Er bezeichnet dies 

als eine politische Aufgabe, welche für Verbände und Interessenvertretungen gilt. Haltungen und 

Einstellungen zu verändern, ist ein Prozess der über Jahrzehnte andauert und dessen Folgen nicht 

einschätzbar sind. Es geht darum, dass die stigmatisierten Personen befähigt werden müssen, die 

Stigma bedingten Ungerechtigkeiten als Ungerechtigkeiten zu verstehen, sich dagegen zu wehren 

und diese, soweit überhaupt möglich, zu bewältigen. Dabei gilt es zu bedenken, wer dauerhafte 

Veränderungen erreichen möchte, braucht dazu einen langen Atem und eine hohe 

Frustrationstoleranz (S.185). 

Im nächsten Kapitel wird der Zusammenhang zwischen Sexarbeit und Stigmatisierung aufgezeigt. 
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4. Stigmatisierung und Sexarbeit 

4.1 Moralische Aspekte von Sexualität und Sexarbeit 

Gemäss Gayle S. Rubin (2006) schätzen moderne westliche Gesellschaften sexuelle Akte anhand 

einer hierarchischen Wertordnung ein. An der Spitze der sexuellen Pyramide stehen verheiratete 

heterosexuelle Paare, die sich fortpflanzen. Stabile Langzeitbeziehungen unter Homosexuellen 

befinden sich an der Grenze des Akzeptablen. Gesellschaftlich am meisten verachtet werden 

Transsexuelle, Transvestiten, Fetischist/innen, Sadomasochist/innen, Sexarbeiter/innen und 

Pornodarsteller/innen (S.39). Rubin teilt das sexuelle Wertesystem verallgemeinernd in zwei 

Gruppierungen ein: „Gute, normale, natürliche Sexualität“, welche im Idealfall heterosexuell, ehelich, 

monogam, nicht käuflich, innerhalb derselben Generation und zu Hause stattfinden soll. Die 

„schlechte, abnormale, unnatürliche Sexualität“ kann unehelich, promiskuitiv, homosexuell oder 

käuflich sein, beliebig, öffentlich oder über Generationsgrenzen hinweg stattfinden (ebd., S.41-42). 

Rubin (2006) verdeutlicht jedoch, dass gewisse Sexualitätsformen wie zusammenlebende, 

unverheiratete Paare und bestimmte Formen von Homosexualität an gesellschaftlicher Anerkennung 

gewannen (S.45). 

Das gesellschaftliche Bild von Sexualität erwartet, dass diese Erotik und Intimität voraussetzt und 

nicht wahllos und promisk ausgeführt wird. Sexualität soll abgeschirmt von der Öffentlichkeit im 

privaten Raum stattfinden. All diesen gesellschaftsmoralischen Vorstellungen widersetzt sich die 

Sexarbeiterin, indem sie Sexualkontakte teilweise im öffentlichen Raum anbahnt, allenfalls 

durchführt und Geschlechtsverkehr mit unterschiedlichen und oft wechselnden Partnern hat und 

dies darüber hinaus aus einem wirtschaftlichen Antrieb macht (Brüker, 2011, S.27). 

Campagna (2005) untersucht unter anderem die moralische Verallgemeinerung von Sexarbeit. Der 

Sexarbeit wird oftmals ein moralisch unzulässiger Charakter angehängt. Dieser erfolgt aufgrund 

verschiedener Argumente, die eine oder mehrere der bestehenden Formen mit einem der vielen 

Gesichter von Sexarbeit betreffen. So lauten die vermeintlich logischen Folgerungen, dass Sexarbeit 

eine Form der sexuellen Ausbeutung der Frau darstelle und da dies niemand moralisch gutheissen 

kann, sei Sexarbeit moralisch zu verurteilen. Dasselbe Denkschema gilt zur Aussage, dass Sexarbeit 

Menschenhandel impliziert. Da niemand Menschenhandel gutheissen kann, wird aufgrund dieses 

Denkschemas Sexarbeit als moralisch verurteilenswert angesehen (S.103).  

4.1.1 Ambivalenz im Umgang mit Sexarbeit 

Sexarbeit gilt bis heute als heikel, unanständig und (jugend)gefährdend. Obwohl Sexarbeit in vielen 

Ländern legal ist und faktisch zunehmend akzeptiert wird, bleibt das Milieu weiterhin ein tabuisiertes 

und umstrittenes Phänomen, welches lange Zeit kaum erforscht wurde (Martina Löw & Renate 

Ruhne, 2011, S.9). Monika Gerstendörfer (2001) zeigt auf, dass das Gesellschaftsbild in Bezug auf das 

Angebot von sexuellen Dienstleistungen durch Sexarbeiterinnen gekennzeichnet ist durch Mythen, 

als auch durch die gesellschaftliche Doppelmoral, der Angst vor Sexualität und von 

Frauenverachtung. Sie macht darauf aufmerksam, dass es wichtig ist, jeweils klar zu definieren, von 

welcher Art von Sexarbeit die Rede ist (S.103). 

Lamnek (2005) zeigt auf, dass ein ambivalenter Umgang mit Sexarbeit besteht (S.276). Bastian und 

Billerbeck (2010) bestätigen dies und beschreiben die moralische Verallgemeinerung und 

Verurteilung als ambivalenten Umgang mit Sexarbeit. Sie zeigen auf, dass Sexarbeit auf der einen 

Seite als moralisch verwerflich angesehen wird, Sexarbeiterinnen aus der Gesellschaft 
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ausgeschlossen werden und mit Kontrollen und Zwangsmassnahmen belegt werden. Auf der anderen 

Seite wird Sexarbeit nicht verboten, da sie legitimiert wird durch die gesellschaftliche Funktion, 

welche sie einnimmt. Demzufolge wird Sexarbeit als etwas Verworfenes dargestellt, was für Männer 

und Frauen unterschiedliche Konsequenzen hat. Frauen wird durch die Existenz von Sexarbeit das 

eigene sexuelle Begehren aberkannt und somit wird ihnen die Verantwortung für die Sicherung der 

Moral zugewiesen. Dies öffnet eine Kluft zwischen „anständiger“ Frau und Sexarbeiterin. Hingegen 

wird Männern keine moralische Schuld angelastet, da das männliche sexuelle Begehren als 

natürlicher Trieb erscheint. Folge dessen sind Männer von Kontroll- und Zwangsmassnahmen, welche 

die Gesundheit oder Sitte betreffen, annährend ausgeschlossen (Bastian & Billerbeck, 2010, S.26-27). 

Da Sexarbeit den gesellschaftlichen Normierungen von Sexualität, Monogamie und romantischer 

Liebe widerspricht, erhält sie eine Sonderstellung in der Gesellschaft (ebd., S.45). Somit nehmen 

Sexarbeiterinnen einen Abweichlerinnen Status ein, welcher auf der gängigen Sexualmoral beruht. 

Diese Abweichungen begründen schliesslich ein soziales Stigma. Sexualität wird zweckentfremdet 

aufgrund ökonomischer Absichten. Dies zieht mit sich, dass Sexarbeiterinnen unterschiedlichen 

Abwertungsstrategien und Stigmatisierungsprozessen ausgesetzt sind (Brüker, 2011, S.27). 

4.1.2 Doppelmoral und Promiskuität 

Gemäss Gerstendörfer (2001) sollen Frauen, gesellschaftlich gesehen, den Mythos der untrennbaren 

Verknüpfung von Liebe und Sexualität aufrechterhalten. Zudem wurde das Lustempfinden von 

Frauen historisch gesehen über eine sehr lange Zeit ignoriert. Dies ist ein Spannungsfeld, welches seit 

Jahrtausenden besteht und Frauen wenig Freiheit für ihr eigenes Leben, insbesondere für ihre eigene 

Sexualität, bietet (S.104). Ende des 19. Jahrhunderts wurde die weibliche Sexualität auf Mutterschaft 

in einer monogamen Ehe eingegrenzt. Dies hatte zur Folge, dass nicht fortpflanzungsorientiertes 

Sexualverhalten davon abgespalten wurde und Frauen somit entweder in Mutter oder Sexarbeiterin 

eingeteilt wurden. Dies brachte mit sich, dass Sexarbeiterinnen aufgrund ihrer Tätigkeit gegen die 

gesellschaftliche Norm von Weiblichkeit verstiessen und folge dessen moralisch abgewertet und 

sozial stigmatisiert wurden. Das promiskuitive Verhalten von Männern blieb dennoch unangefochten 

(Bastian und Billerbeck, 2010, S.27). Gemäss Martina Schuster (2003) wird die gesellschaftliche 

Doppelmoral auf Sexarbeiterinnen angewendet. Die Grundlage der gesellschaftlichen Doppelmoral 

ist die patriarchal-sexistische Matrix. Die Promiskuität von Frauen wird verurteilt, die von Männern 

toleriert. Eine Frau kann nicht Ehefrau und Mutter und gleichzeitig Sexarbeiterin sein. Sie muss sich, 

gesellschaftlich gesehen, für eine Rolle entscheiden. Sie ist entweder „Heilige oder Hure“ (S.118). 

Laut Gerheim (2011) wird die männliche und weibliche Promiskuität geschlechtsspezifisch 

unterschiedlich moralisch bewertet. Wo Frauen sexuelle Aktivitäten ausserhalb des ehelichen 

Monogamiegebots missbilligt und als unsittliche Verhaltensweise deklariert wird, wird promiskes 

sexuelles Verhalten bei Männern symbolisch überhöht und als Ressource im Sinne von sexuellem 

Kapital betrachtet. So wird die männliche Promiskuität als biologische Tatsache hingenommen, sowie 

als gesellschaftlicher Machtdiskurs und symbolische Gewalt angesehen (S.287). Bedeutsam ist, dass 

gleiches Verhalten geschlechtsspezifisch unterschiedlich hierarchisiert, normiert und kontrolliert wird 

und somit zur doppelten (Sexual-)Moral führt (Gerheim, 2011, S.288). Mit der gesellschaftlichen 

Doppelmoral soll eine hierarchische Aufteilung deutlich gemacht werden. So werden Frauen 

aufgeteilt in die „Reinen“ und die „Unreinen“ (Grant, 2014, S.118). 

4.1.3 Bewertung von Sexarbeit 

Gemäss Gerstendörfer (2001) machen Sexarbeiterinnen aus der Sicht der Gesellschaft etwas 

Schreckliches, wenn sie Sex als Dienstleistung anbieten und damit ein Geschäft machen. So 

demontieren sie den Mythos, dass Sexualität und Liebe untrennbar seien. Es kommt also nicht von 
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ungefähr, dass Frauen, welche nicht als Sexarbeiterinnen tätig sind und dennoch ihre Sexualität nicht 

innerhalb einer festen Beziehung ausleben, mit abwertenden Begriffen in Anlehnung als 

Sexarbeiterinnen bezeichnet werden (Gerstendörfer, 2001, S.105). 

Sexarbeit wird in unserer Gesellschaft häufig moralisch verurteilt. Denn nach moralischen 

Gesichtspunkten sollte in Bezug auf Sexualität nur von einem Liebesgeschenk gesprochen werden. So 

wird Sexualität im Tausch gegen ein nichtsexuelles Gut mit einem ökonomischen Etikett verseht statt 

mit einem romantischen Charakter besetzt. Dies wird in diesem Zusammenhang als unpassend 

erachtet. Nur in wenigen gesellschaftlichen Bereichen werden so ausgeprägte Wertmassstäbe 

angesetzt (Brüker, 2011, S.30). Gerstendörfer (2001) spricht davon, dass Frauen, welche sich das 

Recht auf Sexualität herausnehmen (wann, wo und mit wem oder unter welchen Bedingungen sie 

Sex haben), schon immer bestraft wurden. So ist das Gesellschaftsbild zerrüttet, wenn manche 

Frauen davon in finanzieller Weise profitieren. Sie nehmen sich damit ein Recht heraus, welches 

ihnen durch die Gesellschaft eigentlich abgesprochen wird und verdienen noch dazu. Aus 

gesellschaftlicher Sicht kann noch eher für Sexarbeiterinnen Verständnis oder gar Mitleid 

aufgebracht werden, wenn diese äussern, dass sie sich von den Freiern angeekelt fühlen und dass sie 

aus dem Sexgewerbe aussteigen wollen, als für jene Sexarbeiterinnen, die Spass an ihrer Arbeit 

haben und dies entsprechend äussern. Dies erschüttert die gesellschaftliche Logik und deren Moral 

tiefgreifender (S.106). 

Dennoch gilt es festzuhalten, dass die gesellschaftliche Bewertung unterschiedlich verläuft. Wo die 

Sexarbeit als gesellschaftliches Phänomen noch toleriert oder gar akzeptiert sein mag, so werden die 

Akteure der Sexarbeit negativ und geschlechtsspezifisch unterschiedlich bewertet. Der Freier wird 

häufig eher toleriert als die Sexarbeiterin, die nach der gesellschaftlichen Auffassung ihren Körper 

verkauft (Lamnek, 2005, S.283). Trotzdem ist für Freier selber meistens ziemlich klar, dass sie nicht 

öffentlich zugeben oder bekennen würden, dass sie mehr oder weniger regelmässig Sexarbeiterinnen 

aufsuchen und deren Dienstleistungen in Anspruch nehmen (Löw & Ruhne, 2011, S.139). 

Gemäss Hydra (1988) erwartet die Gesellschaft, dass Sexarbeiterinnen stets durch ihr äusseres 

Erscheinungsbild und Benehmen von anderen Frauen unterschieden werden können. Eine 

Sexarbeiterin ist interessant, weil sie irritierend, befremdend oder gar bedrohlich wirken kann. Was 

allerdings nichts mit der eigentlichen Person hinter der Sexarbeiterin zu tun hat, sondern viel mehr 

mit dem Bild, welches um Sexarbeiterinnen aufgebaut wurde, welches eine Vermischung von Blut 

und Elend, Luxus und Glanz, Nerzjacke und Netzstrümpfe, High Society und Unterwelt darstellt. 

Sowie das Bild der emanzipierten, selbstbewussten Frau und das der ausgebeuteten, unterdrückten 

Frau. Aus dieser gesamten Mischung von Bildern lässt sich immer wieder ein anderes Bild der 

Sexarbeiterin formen. Dennoch gilt es zu bedenken, dass unter all den erwähnten Eigenschaften jede 

auch im täglichen Leben auf andere Frauen zutreffen kann, welche nicht als Sexarbeiterinnen tätig 

sind (S.11-12). 

Die Tatsache, dass über Sexarbeit bis heute kaum gesichertes Wissen existiert, gewinnt in Bezug auf 

Stigmatisierung an Bedeutung, denn die mangelnde Einschätzbarkeit dieses Feldes führt schnell zu 

Angst- und Unsicherheitsgefühlen. Das Unwissen über das Feld der Sexarbeit kann auf 

Aussenstehende beängstigend und verunsichernd wirken, was zur Folge hat, dass die damit 

verbundenen Gefühle durch Stigma geprägtes Wissen weiter verstärkt werden. Oftmals wird ein weit 

verbreitetes Wissen bereits deshalb auch als ein gesichertes Wissen angenommen (Löw & Ruhne, 

2011, S.115-116). Lamnek (2005) beschreibt, dass die gesellschaftliche Diskreditierung und 
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Diskriminierung eine sachliche Sichtweise der Sexarbeit verhindern. Lamnek kritisiert, dass es auch 

manchen wissenschaftlich tätigen Personen schwer fällt, eigene Einstellungen und Vorurteile zu 

Sexarbeit aus ihren Forschungen rauszuhalten. So ist es naheliegend, dass in der Öffentlichkeit oft 

unreflektierte Vorurteile wiedergegeben werden (Lamnek, 2005, S.275). Schuster (2003) spinnt den 

Faden weiter und zeigt auf, dass die Stigmatisierung von Sexarbeiterinnen schliesslich auch 

Auswirkungen auf Frauen hat, die nicht in der Sexarbeit tätig sind. Der sprachlich abwertende 

Gebrauch von diversen Bezeichnungen von Sexarbeiterinnen wird heute entwürdigend benutzt, um 

deutlich zu machen, dass das Verhalten einer Frau mit den herrschenden Sexualnormen einer 

Gesellschaft kollidiert. Daraus lässt sich schliessen, dass Frauen ihr Sexualleben einzuschränken 

haben, wenn sie nicht mit dem Stigma der Sexarbeiterin konfrontiert werden wollen. Somit wäre 

gemäss Schuster die Akzeptanz von Sexarbeit und der Respekt gegenüber Sexarbeiterinnen ein 

Schritt zur sexuellen Selbstbestimmung von allen Frauen (S.118). Grant (2014) betont in dieser 

Debatte, dass eine Sexarbeiterin als verachtenswerte Figur bestehen bleibt, solange die Distanz 

betont werden muss, dass eine bestimmte Frau mit Sicherheit keine Sexarbeiterin sei (S.117). 

4.2 Stigmatisierung von Sexarbeiterinnen aufgrund ihrer Tätigkeit 

Obwohl Sexarbeit eine weltweit verbreitete und gesellschaftlich relevante Tätigkeit ist, wird sie noch 

immer an den Rand der Legalität gedrängt und demzufolge diskriminiert. Die Diskriminierung und 

Stigmatisierung der Sexarbeit in den Rechts- und Geisteswissenschaften in Europa haben eine lange 

Tradition. Sexarbeiterinnen werden oftmals mit Zuschreibungen wie „ehrlos“, „unzüchtig“ und 

„würdelos“ betitelt und können demnach kein gesellschaftliches Ansehen geniessen (Mitrović et al., 

2007, S.9). Von Dücker (2008) schreibt, dass Sexarbeiterinnen selten als Menschen wie andere 

angesehen werden, sondern aufgrund ihrer Arbeit häufig stigmatisiert oder auf einen Opferstatus 

reduziert werden, unabhängig von ihrem individuellen Hintergrund. Es wird erwartet, dass sie sich 

für ihre Tätigkeit rechtfertigen. Dennoch sind sie trotz gesetzlicher Reformen des Öfteren rechtloser 

als jene, welche ihren Lebensunterhalt mit sogenannt soliden Berufen verdienen (S.14). 

Gemäss Hürlimann (2004) werden Sexarbeiterinnen per se mit dem Vorurteil konfrontiert, dass sie 

aus einer unteren sozialen Schicht stammen, wenig intelligent sind und eine schlechte Ausbildung 

haben. Doch wie bereits erwähnt, stellen Sexarbeiterinnen – genauso wenig wie Freier – eine 

homogene Gruppe dar. Sexarbeiterinnen haben die unterschiedlichsten beruflichen Werdegänge 

hinter (und vor) sich und stammen aus allen sozialen Schichten. Sie sind im Vergleich mit dem 

Durchschnitt der weiblichen Bevölkerung nicht ärmer, weniger intelligent oder schlechter 

ausgebildet (S.3). Obwohl Sexarbeiterinnen eine heterogene Gruppe darstellen, ist jede einzelne 

Sexarbeiterin aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit starken Stigmatisierungen ausgesetzt. Die negativ 

bewertete berufliche Tätigkeit wird zum Anlass genommen, um weitere Generalisierungen und 

Stereotype vorzunehmen (Lamnek, 2005, S.278-288). 

Gerheim (2011) beschreibt, dass die Lebens- und Arbeitssituation von Sexarbeiterinnen von der 

gesellschaftlichen Doppelmoral und anderen Diskriminierungen geprägt sind. Sexarbeiterinnen 

werden bis heute sozial isoliert und erleben dadurch soziale Geringschätzung und Stigmatisierung. 

Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass Sexarbeiterinnen aus Scham- und Schuldgefühlen ihre 

Tätigkeit der eigenen Familie, Kinder, Nachbarschaft oder dem sozialen Umfeld vorenthalten (S.81). 

So bedeutet es gemäss Schuster (2003) zunächst, wenn man als Sexarbeiterin in unserer Gesellschaft 

lebt, dass man soziale Verachtung, den Verlust von Selbstbestimmung und die Verletzung von Würde 

mit sich tragen muss. Jegliches Bemühen von Sexarbeiterinnen um Respekt, Anerkennung und 
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Legitimität von alternativen Lebensformen bleibt gesellschaftlich nahezu unbeachtet (Schuster, 2003, 

S.9). Campagna (2005) schreibt, dass es deswegen wichtig erscheint, Sexarbeiterinnen mehr Macht 

und mehr Rechte zu geben und ihnen somit Respekt entgegenzubringen. Denn schliesslich tragen die 

Rechtlosigkeit sowie die Stigmatisierung ihren Teil dazu bei, dass Sexarbeit ein unmenschliches 

Antlitz trägt. Wenn auch dieses Bild von Sexarbeit oftmals geprägt ist durch Geschichten rund um 

Menschenhandel, Zuhälterei und respektlosen Kunden, so spiegelt es dennoch bestimmte kulturelle 

Vorstellungen wider, welche die Sexarbeiterinnen aus der ehrenhaften Gesellschaft ausschliessen 

(S.204). 

Obwohl die verschiedenen Formen von Sexarbeit unterschiedlich bewertet werden, gibt es keine 

Bereiche, welche von der Stigmatisierung komplett verschont werden. Am meisten von der 

Stigmatisierung betroffen ist die Strassen-Sexarbeit, da diese für die Öffentlichkeit am ehesten 

sichtbar ist. Doch auch die Indoor-Sexarbeit, welche unterschiedliche Status kennt, bleibt von der 

Stigmatisierung nicht verschont (Domentat, 2003, S.70). 

Gemäss Brüker (2011) gehören Sexarbeiterinnen zu einer Randgruppe (S.26). Im Duden wird eine 

Randgruppe als Gruppe von Menschen bezeichnet, die in einer Gesellschaft nur unvollständig 

integriert sind (Duden online, 2013). Verschiedene Faktoren tragen dazu bei, dass Sexarbeiterinnen 

weiterhin zu dieser Randgruppe gehören. Insbesondere bei der Trennung von Sexarbeit und 

Öffentlichkeit: Einerseits soll Sexarbeit unsichtbar gemacht werden und andererseits soll eine 

routinemässige Überwachung möglich sein (Brüker, 2011, S.26). Hürlimann (2004) zeigt auf, dass von 

Sexarbeiterinnen als Randgruppe immer wieder als Risikogruppe gesprochen wird, häufig in 

Zusammenhang mit ansteckenden, gefährlichen Krankheiten. So werden sie pauschal in ein 

kriminelles Umfeld gerückt. Der Umgang der Gesellschaft mit Sexarbeit bleibt ambivalent, die 

Neugierde ist gross und voyeuristisch. Zudem fällt auf, wenn von Sexarbeit die Rede ist, dass es sich 

dabei nicht bloss um eine berufliche Tätigkeit handelt, sondern um eine Angelegenheit, die das ganze 

Leben und die ganze Persönlichkeit der Sexarbeiterinnen umfassen, ganz im Sinne von „Man arbeitet 

nicht als Prostituierte, man ist Prostituierte“. Interessanterweise geht es in Debatten rund um die 

Sexarbeit meist ausschliesslich um die Sexarbeiterinnen und nicht um die viel zahlreicheren 

männlichen Freier. Obwohl davon auszugehen ist, dass deutlich mehr Männer am Phänomen der 

Sexarbeit beteiligt sind als Frauen. Dennoch trifft die soziale oder gesellschaftliche Ächtung fast nur 

die Sexarbeiterinnen (S.2). 

4.3 Folgen von Stigmatisierung aufgrund Sexarbeit: Doppelleben 

Gemäss Girtler (2004) wirkt sich für Sexarbeiterinnen ihr Beruf problematisch auf das Privatleben 

aus. Das Stigma wird ihnen oftmals im Umgang mit Ämtern und Bekannten bewusst. Aus diesem 

Grund möchten Sexarbeiterinnen ausserhalb ihrer Tätigkeit meist nicht erkannt und angesprochen 

werden, da dies zu äusserst unangenehmen Situationen führen kann. Besonders verheerende 

Auswirkungen kann dies haben, wenn eine Sexarbeiterin während ihrer Tätigkeit auf eine ihr privat 

bekannte Person trifft, welche von ihrer Arbeit nichts weiss (S.53). So bauen sich Sexarbeiterinnen 

ein Bewusstsein auf, dass ihre berufliche Tätigkeit mit dem Stigma des Negativen und Abnormalen 

oder gar Kriminellen behaftet ist. Dies bestätigt sich für die Sexarbeiterinnen im Kontakt mit der 

Polizei oder mit der übrigen Bevölkerung. So führt das Verhalten der Polizei oder der Bevölkerung 

schliesslich dazu, dass sich Sexarbeiterinnen weiterhin scheuen, sich zu ihrem Beruf zu bekennen 

(Girtler, 2004, S.55). 
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Lamnek (2005) zeigt als Folge auf, dass das gesamte Leben einer Sexarbeiterin vom Stigma ihrer 

Tätigkeit betroffen ist. Dies betrifft nicht nur ihre Arbeit, sondern auch all ihre sonstigen Rollen im 

Privatleben. Es kann gesagt werden, dass das Etikett „Sexarbeiterin“ alle Teilbereiche des Lebens 

betrifft. So kommt es vor, dass Sexarbeiterinnen, um deren Tätigkeit man weiss, abwertende 

Eigenschaften zugeschrieben werden, welche überhaupt nicht der Realität entsprechen. Dies kann 

schliesslich soweit führen, dass Sexarbeiterinnen diese gesellschaftlichen Zuschreibungen 

internalisieren und gar anfangen die eigene soziale Identität zu verabscheuen (S.282). 

Doppelleben 

Ein zentrales Thema für beinahe jede Sexarbeiterin ist demzufolge das Doppelleben. Es zeigt sich, 

dass selbst Sexarbeiterinnen, die bewusst versuchen, zu ihrer Tätigkeit zu stehen, sich immer wieder 

in Situationen vorfinden, in denen sie aus Rücksicht auf Angehörige oder anderweitigen Gründen ihre 

Tätigkeit als Sexarbeiterin nicht offen legen. Noch immer ist das Bild der Sexarbeiterin in der 

Gesellschaft mit negativen Vorurteilen behaftet, so dass viele die gesellschaftliche Stigmatisierung zu 

sehr fürchten, als dass sie zu ihrer Arbeit öffentlich stehen würden. Das Doppelleben gibt den 

Sexarbeiterinnen die Chance, eine direkte gesellschaftliche Ächtung zu verhindern, obwohl sie den 

Handlungsspielraum der Sexarbeiterinnen stark einschränkt und sie an einem selbstbewussten 

Auftreten in der Öffentlichkeit hindert. Damit wird die Betrachtungsweise, dass Sexarbeiterinnen 

Opfer von gesellschaftlichen Verhältnissen oder von Zuhälterei sind, weiterhin bestätigt und das Bild 

der selbstbestimmten Akteurin kann sich nicht durchsetzen. Vielen Sexarbeiterinnen ist dieser 

Teufelskreis zwar bewusst, dennoch sehen die meisten keine andere Wahl und führen trotzdem ein 

Doppelleben (Schuster, 2003, S.51-52). 

Ausprägungen des Doppellebens 

Das Doppelleben von Sexarbeiterinnen kann unterschiedliche Formen annehmen. Gewisse 

Sexarbeiterinnen verheimlichen ihre Tätigkeit nur einigen Personen oder nur bei bestimmten 

Gelegenheiten. Andere wiederum führen zwei komplett getrennte Leben, was meist mit Hilfe eines 

Ortswechsels unterstützt wird. Wieder andere Sexarbeiterinnen leben mit ihrer Familie an einem 

festen Wohnsitz und fahren jeweils für einige Tage in eine andere Stadt, wo sie der Sexarbeit 

nachgehen. Dabei lassen sie ihre Angehörigen und Bekannten glauben, dass sie da als Serviererin 

arbeiten oder auf Geschäftsreise sind. Es wird jedoch immer wieder bekennt, dass es für 

Sexarbeiterinnen kaum möglich ist, konsequent zu ihrer Tätigkeit zu stehen (Schuster, 2003, S.52). So 

zeigt auch Girtler (2004) in seiner Studie auf, dass die Geheimhaltung der beruflichen Tätigkeit 

gegenüber Eltern und Geschwistern eine wichtige Rolle spielt. Girtler betont, dass es auffallend ist, 

wie viele Sexarbeiterinnen sich im Privatleben als Serviererin ausgeben. Dies vermutlich aus dem 

Grund, weil es eine unverfängliche und viel beinhaltende Tätigkeit darstellt (S.56-57). 

Doppelleben nach dem Ausstieg und beim Wiedereinstieg 

Eine weitere Herausforderung für Sexarbeiterinnen stellt sich jenen, welche nicht mehr aktiv ihrer 

Tätigkeit nachgehen und aus dem Beruf ausgestiegen sind. Auf der einen Seite können die Frauen 

nach dem Ausstieg zwar offener mit dem Beruf umgehen, doch auf der anderen Seite werden sie von 

ihrer beruflichen Vergangenheit immer wieder eingeholt und sie befürchten auch Jahre nach dem 

Ausstieg noch gesellschaftliche Stigmatisierungen. Einige ehemalige Sexarbeiterinnen verheimlichen 

die Sexarbeit nach dem Ausstieg erst recht, insbesondere wenn es darum geht, eine andere 

Arbeitsstelle zu suchen. Es stellt sich immer wieder als schwierig heraus, Lücken im Lebenslauf zu 

erklären und den ehemaligen Beruf zu verheimlichen (Schuster, 2003, S.54). 
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Für Frauen, die aus der Sexarbeit ausgestiegen sind und sich für einen Wiedereinstieg entscheiden, 

stellt sich die Frage des Doppellebens erneut. Ein Wiedereinstieg löst in den Frauen oftmals das 

Gefühl aus, dass sie eine Niederlage eingestehen müssen. Dies liegt darin begründet, dass der 

Ausstieg aus der Sexarbeit in unserer Gesellschaft als heldenhafter Akt gewertet und wohlwollend 

begleitet wird. Demzufolge wird ein Wiedereinstieg als Scheitern, als eine Art Rückfall oder als nicht 

bewusste, unüberlegte Entscheidung gewertet (Schuster, 2003, S.55). 

Gründe für das Doppelleben 

Stigmatisierungen und Diskriminierungen durch ihr Umfeld sind die primären Gründe, weshalb 

Sexarbeiterinnen ihren Beruf verheimlichen und somit eine zweite Existenz leben. Sexarbeiterinnen, 

die neben der Sexarbeit noch einem bürgerlichen Beruf als Hauptberuf nachgehen, fühlen sich in 

ihrer gesamten Existenz besonders gefährdet, da kaum ein Arbeitgeber eine Frau anstellen würde, 

welche in der Freizeit als Sexarbeiterin arbeitet. Oftmals wird auch deutlich, dass die Verheimlichung 

ihres Berufs nicht zwingend in erster Linie aus Angst vor eigener gesellschaftlicher Diskriminierung 

passiert, sondern viel mehr, weil sie sich um den Schutz ihrer Familienangehörigen sorgen. Sie haben 

Angst, die Anerkennung der geliebten Menschen im Umfeld zu verlieren und führen deshalb ein 

Doppelleben (Schuster, 2003, S.55). 

Dies kann verhängnisvolle Folgen haben, beispielsweise dass bei einer Scheidung der Ehemann das 

Sorgerecht für die Kinder zugesprochen erhält, weil die Mutter als Sexarbeiterin tätig ist und dies als 

Begründung herhalten muss, dass sie deswegen nicht gut genug für ihre Kinder sorgen kann (ebd., 

S.56). 

Strategien zur Bewältigung der doppelten Existenz 

Sexarbeiterinnen müssen die unterschiedlichsten Möglichkeiten bedenken, bei denen sie erkannt 

werden könnten. Daher kostet das Führen und Aufrechterhalten eines Doppellebens viel Kraft und 

Anstrengung. Oftmals reicht ein Ortswechsel dafür nicht aus. So entwickeln Sexarbeiterinnen diverse 

Strategien, um mit der doppelten Existenz zu leben. In erster Linie gehören vor allem Verkleidung 

und Schauspielerei dazu. Viele Sexarbeiterinnen schminken sich sehr stark, setzen Perücken auf und 

kleiden sich komplett anders als in ihrem Privatleben. Hinzu kommt, dass sich die Sexarbeiterinnen 

bei der Arbeit meistens unter einem anderen Namen ansprechen lassen. So nehmen sie während 

ihrer Arbeitszeit als Sexarbeiterin eine völlig andere Identität an, die scheinbar nichts mit ihrem 

Privatleben zu tun hat (Schuster, 2003, S.56-57). 

Konsequenzen und Belastungen des Doppellebens 

Das Aufrechterhalten eines Doppellebens bringt eine immense Belastung mit sich. Die Angst 

entdeckt zu werden, setzt Sexarbeiterinnen unter einen enormen Druck. Diese Anspannung entlarvt 

zu werden, da sie möglicherweise nicht alle Eventualitäten bedacht haben, bei denen es zu einer 

Entblössung kommen könnte, lastet ununterbrochen auf ihnen. Sie haben nur wenige Gelegenheiten, 

einfach sich selbst sein zu können. Eine weitere Konsequenz des Doppellebens ist, dass 

Sexarbeiterinnen im Privatbereich keine Chance haben, sich über ihre Erlebnisse während der 

Arbeitszeit auszutauschen. So können sie weder über Negativerfahrungen noch über problematische 

Situationen reden, was zu einer grossen psychischen Belastung führen kann, da die Ventilfunktion 

eines normalen Alltagsgesprächs wegfällt. Dies bringt mit sich, dass Sexarbeiterinnen ihre Tätigkeit 

nicht positiv darstellen können und demzufolge keine Anerkennung für ihren Beruf bekommen. 

Häufig ziehen sich Sexarbeiterinnen ins Milieu zurück, wenn der Druck zu gross wird. Denn dort weiss 

man um ihre Tätigkeit und sie müssen sich nicht verstellen. Eine Möglichkeit für Sexarbeiterinnen 

über ihr Arbeitsfeld zu sprechen, bieten verschiedene Beratungsstellen für Sexarbeiterinnen an. Da 
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kann eine Beratung von Sozialarbeitenden in Anspruch genommen werden oder die Frauen können 

sich untereinander austauschen und sich gegenseitig Ratschläge und Anregungen geben, ohne sich 

verstellen zu müssen (Schuster, 2003, S.59-60). 

4.4 Die Stimme der Sexarbeiterinnen  

Hydra (1988) zeigt auf, dass im Fokus von Diskussionen häufig nicht die Sexarbeiterin mit all ihren 

Rechten steht, sondern die Sexarbeit an sich. Wird von Sexarbeiterinnen gesprochen, stehen sie als 

Verkörperung ihres Berufs da und nicht als Frau mit ihren Rechten. So wird zu viel über 

Sexarbeiterinnen gesprochen und viel zu wenig mit ihnen (S.9). Hydra weist darauf hin, dass der mit 

Abstand grösste Teil von Beiträgen zum Thema Sexarbeit nicht von Sexarbeiterinnen stammt. Somit 

ist es naheliegend, dass des Öfteren Vorstellungen eingebracht werden mit abwertendem oder 

idealisierendem Charakter (ebd., S.9). Dem schliesst sich Biermann (2014) an. Es ist auffallend, wie 

Sexarbeiterinnen vermeintlich erklärt wird, wer sie sind und wie sie zu sein haben. Dies passiert meist 

von Leuten, die nicht mit Sexarbeiterinnen reden oder ihnen noch nicht mal zuhören. Was 

Sexarbeiterinnen wirklich über ihren Beruf denken und was ihnen wirklich die Arbeit erleichtern 

würde, können schliesslich nur sie selbst beantworten (S.7). Dennoch gibt es vereinzelte 

Sexarbeiterinnen, noch aktiv tätige als auch ehemalige, welche sich zu ihrem beruflichen Werdegang 

öffentlich bekennen, ihre Arbeit bewusst vertreten und sich somit entsprechend politisch einsetzen 

(Lamnek, 2005, S.283). 

4.4.1 Kampf der Sexarbeiterinnen in der Gesellschaft 

In Campagna’s (2005) philosophischer Studie zeigt dieser auf, dass Sexarbeiterinnen an zwei Fronten 

zu kämpfen haben. Einerseits an der Front der meist konservativen Kreise, bei denen die 

Sexarbeiterin als Wesen deklariert wird, welches sich in aller Freiheit für einen unmoralischen 

Lebenswandel entschieden hat. In diesen Kreisen müssen Sexarbeiterinnen den moralisch 

undifferenzierten Charakter ihrer Arbeit deutlich machen. Oftmals passiert dies, indem Sexarbeit mit 

andern Berufen verglichen wird, bei denen es ebenfalls zu Körperkontakten kommt. Sexarbeiterinnen 

können hier noch einen Schritt weitergehen und die moralisch positiven Konsequenzen von Sexarbeit 

aufzeigen, wie beispielsweise weniger Vergewaltigungen, die Möglichkeit eines Sexuallebens für 

Menschen mit Behinderungen usw. Aus dieser Perspektive kann Sexarbeit ein therapeutischer Ansatz 

zugesprochen werden (S.265-266). Gerstendörfer (2001) bezeichnet Sexarbeit als eine Form von 

Dienstleistung oder gar als eine Form von Sozialarbeit, was für viele eher schwierig nachvollziehbar 

ist (S.103). 

An der anderen Front findet ein Kampf gegen die Vertretung des Abolitionismus statt und gegen 

jene, welche Sexarbeiterinnen retten wollen – auch wenn dies allenfalls gegen deren eigenen Willen 

ist. So wird die Sexarbeiterin als schwache und armselige Person dargestellt, welche sich nicht aus 

eigener Kraft aus ihrer Misere befreien kann, obwohl ihr die volle Verantwortung für ihre Situation 

zugeschrieben wird. Diesen Kreisen gegenüber müssen Sexarbeiterinnen ihre eigene Fähigkeit 

behaupten, dass sie selber entscheiden können, wie und unter welchen gegebenen Bedingungen sie 

ihr Leben gestalten möchten (Campagna, 2005, S. 265-266). Grant (2014) zeigt zu dieser Position auf, 

dass es jenen Vertreter/innen darum geht, die Menschlichkeit von Sexarbeiterinnen 

wiederherzustellen. Sie möchten die Menschlichkeit von Menschen wieder herstellen, die bereits 

vollwertige Menschen sind, ausser für jene, die sie gerne rehabilitieren möchten (S.133). 

4.4.2 Forderungen der Sexarbeiterinnen 

Ringdal (2006) zeigt auf, dass die Forderungen von Sexarbeiterinnen in allen Ländern ziemlich ähnlich 

sind. Sie fordern die Entkriminalisierung des Sexgewerbes, Rechtsschutz, Meinungsfreiheit, die 
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Sicherheit, dass Gewaltverbrecher und Vergewaltiger strafrechtlich verfolgt werden und dass sie 

heiraten können, ohne dass der Partner automatisch kriminalisiert wird oder als Zuhälter gilt. Eine 

besondere Herausforderung und ein besonderer Kampf steht Sexarbeiterinnen immer wieder bevor, 

wenn sie ihre Kinder behalten wollen (Ringdal, 2006, S.422-423). Ringdal macht den Vergleich mit der 

Abtreibungsdebatte der siebziger Jahre. Damals setzten sich Frauen dafür ein, dass sie frei 

entscheiden dürfen, was sie mit ihrem Körper machen. Dasselbe wird heute von Sexarbeiterinnen 

gefordert. Es geht nicht darum zu bewerten, ob eine Abtreibung – oder Sexarbeit – etwas Gutes oder 

etwas Schlechtes ist. Es geht darum, dass jede Frau selbstbestimmt darüber entscheiden darf, was sie 

mit ihrem Körper macht (ebd., S.424). 

Biermann (2014) bestätigt, dass Sexarbeiterinnen weltweit die Entkriminalisierung der Sexarbeit, die 

berufliche Anerkennung und die Gewerbefreiheit fordern. Sexarbeiterinnen verlangen Respekt vor 

ihrer Entscheidung, dass sie ihren Lebensunterhalt mit erotischen und sexuellen Dienstleistungen 

finanzieren. Jede Frau soll die Freiheit haben, selbst darüber entscheiden zu können, ob sie der 

Sexarbeit nachgehen möchte oder nicht. Diejenigen, die sich dafür entscheiden, sollen diese Arbeit 

unter menschenwürdigen Arbeitsbedingungen ausführen dürfen (S.10). 

Gemäss Gerstendörfer (2001) ist die Voraussetzung für ein erfolgreiches Empowerment, dass 

Sexarbeiterinnen gesellschaftlich anerkannt werden, der nötige Respekt vor den Sexarbeiterinnen. 

Dieser fehlt allerdings häufig in den Debatten um Sexarbeit und wird dadurch verdeutlicht, dass in 

den Debatten über Sexarbeiterinnen gesprochen wird und nicht mit ihnen (S.109). Hydra (1988) 

appelliert daher, dass die Aufklärung der Bevölkerung die Voraussetzung dafür ist, Verständnis für 

Sexarbeiterinnen zu erreichen und die Bereitschaft zu wecken, dass an der Situation und den 

Arbeitsbedingungen Änderungen notwendig sind (S.179). Gemäss Schuster (2003) sehen sich 

Sexarbeiterinnen nicht als Opfer, denen man helfen muss, sondern als selbstbewusste Frauen, die 

eine Dienstleistung verkaufen, welche von vielen Männern in der Gesellschaft mit 

Selbstverständlichkeit in Anspruch genommen wird (S.9).  

Hydra (1988) vertritt zudem die Meinung, dass die Diskriminierung von Sexarbeiterinnen als 

Massstab für die Diskriminierung von allen Frauen genommen werden kann. Die Sexarbeiterin 

spiegelt ein unverblümtes Bild der Stellung der Frau innerhalb unserer Gesellschaft wieder. Somit 

bedeutet der Kampf gegen Diskriminierung von Sexarbeiterinnen Kampf gegen Diskriminierung aller 

Frauen (S.14). Umso erstaunlicher scheint es daher, dass sich unter den schärfsten Gegner/innen 

beim Einfordern von gleichen sozialen und gesellschaftlichen Rechten für Sexarbeiterinnen etliche 

(feministische) Frauen finden lassen. Denn auch diese fordern unter anderem noch immer das Recht 

auf freie Berufswahl und Berufsausübung, sowie das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen 

Körper, als auch auf körperliche und seelische Unversehrtheit ein (Gerstendörfer, 2001, S.112). 

4.4.3 Exkurs: Die Rolle der Medien 

Domentat (2003) beschreibt, dass sich unsere Gesellschaft in Bezug auf Sexarbeit ambivalent verhält, 

was sich in den Medien wiederspiegelt. Dies zeigt sich zum einen, dass vor allem private 

Fernsehsender einen Beitrag zur Vielfalt der Sexualität leisten, indem unverkrampft und scheinbar 

selbstverständlich über die Vielfalt gelebter Sexualität berichtet wird. Auf der anderen Seite geht es 

stets um Einschaltquoten, zu welchen sich die Thematik um das Polarisieren der Doppelmoral ideal 

eignet. So war es lange Zeit so, dass jene Informationen, welche über Sexarbeit an die Öffentlichkeit 

gelangte, keine objektive Gegenwartsbetrachtung war, sondern vielmehr ein ausgewählter Blick auf 

der Grundlage von Annahmen, welche die Zielgruppe angesichts der moralischen Betroffenheit als 
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auch aufgrund von Voyeurismus anzieht (Domentat, 2003, S.259). Entsprechend zeigt Finzen (2000) 

auf, dass Medien sich primär durch Infotainment auszeichnen, anstelle von Information. 

Polarisierung steht vor Versöhnung, Zuspitzung vor Ausgleich, Verbreitung von Verdächtigen vor 

Aufklärung und Plakatives steht vor Differenzierung. Wer durch die Massenmedien entstigmatisieren 

möchte, kämpft somit nicht nur gegen den aktuellen Zeitgeist, sondern gegen Windmühlen. So lassen 

sich mit den Massenmedien lediglich allzu radikalen Reaktionen und Auswüchse der Stigmatisierung 

kontrollieren (Finzen, 2000, S.190). 

4.5 Schlussfolgerung 

Das Stigma der Sexarbeit kann schrecklich sein. Sexarbeiterinnen bemühen sich, ihre Privatsphäre zu 

wahren und diese von ihrem Beruf zu trennen, da auch ihre Kinder einbezogen sind und sie die 

Wucht des Stigmas fürchten. Meistens gelingt es den Sexarbeiterinnen nicht, ihren Beruf als etwas 

„Normales“ darzustellen, was eine riesige psychische Belastung mit sich bringen kann. 

Sexarbeiterinnen werden beinahe täglich stigmatisiert. Was zur Folge hat, dass sich bei ihnen das 

Gefühl verstärkt, minderwertige Frauen zu sein (Girtler, 2004, S.60). Zu Unrecht, wie Girtler aufzeigt, 

denn Sexarbeiterinnen sind Frauen wie alle anderen auch, die eine besondere Form von 

Dienstleistung anbieten, allerdings wird diese Dienstleistung in unserer Kultur abwertend, als 

schlimm und niedrig bewertet, ganz im Gegensatz zu anderen Kulturen oder früheren Gesellschaften 

(ebd., S.274). Sexarbeit wird noch immer als Unterweltphänomen wahrgenommen, da es bis heute 

schwierig ist, ein differenziertes Bild der Sexarbeit zu erhalten. Hinzu kommt, dass jeder Mensch Sex 

und Geld individuell unterschiedlich bewertet und miteinander verknüpft (Domentat, 2003, S.307). 

Sven Lewandowski (2004) bestätigt, dass im Vergleich zu traditionellen Gesellschaften die Tätigkeit 

als Sexarbeiterin heute noch immer stigmatisierend wirkt. Dabei geht es primär nicht mehr um Sünde 

und Keuschheit, sondern vielmehr um die Fragen der sexuellen Identität und der sexuellen 

Selbstbestimmung. Dies bringt die immer wiederkehrende Frage mit sich, ob Sexarbeit eine 

Berufstätigkeit wie jede andere sei. Ob es sich effektiv um den Verkauf einer Dienstleistung handelt 

oder ob es nicht doch die Überlassung eines Nutzungsrechts an einem Körper ist (S.255). Wie auch 

immer diese Fragen beantwortet werden, so werden Sexarbeiterinnen noch immer als Menschen 

zweiter Klasse angesehen. Ihnen wird eine Reihe von Menschenrechten vorenthalten, die ihnen, wie 

allen anderen Menschen auch, verfassungsgemäss zustehen würden (Ringdal, 2006, S.445). 

Hydra (1988) macht schliesslich deutlich, dass Sexarbeit auf einer fundamentalen Grundlage unserer 

Gesellschaft basiert und diese nicht einfach so entfernt werden kann (S.14). Denn solange es eine 

Nachfrage, nämlich Freier, gibt, wird es auch ein Angebot, nämlich Sexarbeiterinnen, geben (ebd., 

S.9). 

Es lässt sich abschliessend sagen, dass das Phänomen der Sexarbeit und die negative soziale 

Bewertung vermutlich noch lange erhalten bleiben werden. Auch wenn Sexarbeit gesetzlich geregelt 

und legal ist, wird es für Sexarbeiterinnen schwierig sein, eine allgemeine soziale Akzeptanz zu 

erfahren. Wenn der Geschlechtsverkehr an sich, welcher wirtschaftlich entlohnt wird, mehr oder 

weniger noch akzeptiert wird, werden diejenigen, die ihn ausüben noch immer moralisch als nicht 

einwandfrei angesehen. Dies gilt sowohl für die Anbieterin, wie auch für den Nachfrager – wenn auch 

die Akzeptanz dieser beiden Pole in unterschiedlichem Masse ausfällt (Lamnek, 2005, S.279). 

4.6 Relevanz für die Soziale Arbeit 

Aus der Schlussfolgerung der Stigmatisierung von Sexarbeiterinnen lässt sich die Relevanz des 

Themas für die Soziale Arbeit ableiten. Der Berufsverband der Professionellen der Sozialen Arbeit 
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AvenirSocial beschreibt im Berufskodex (BK) die ethischen Richtlinien für das moralische berufliche 

Handeln in der Sozialen Arbeit. Darin sind die allgemeinen Ziele der Sozialen Arbeit beschrieben. Die 

Richtlinien sehen vor, unter anderem Menschen oder Gruppen, die in ihrer Lebensführung illegitim 

eingeschränkt sind, zu unterstützen, Lösungen für soziale Probleme bereitzustellen und soziale 

Notlagen zu verhindern, zu eliminieren oder zu lindern. Zudem beteiligt sich die Soziale Arbeit an der 

Lösungsfindung von strukturellen Problemen, die sich mit der Einbindung von Individuen in soziale 

Systeme ergeben (AvenirSocial, 2010, S.6). Der Berufskodex von AvenirSocial basiert auf den 

internationalen Übereinkommen der europäischen Menschenrechtskonvention und der 

europäischen Sozialcharta. Er stimmt mit der Schweizerischen Bundesverfassung überein (ebd., S.5). 

Gemäss Art. 2 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Anhang B), als auch Art. 8 der 

Schweizerischen Bundesverfassung (BV) (Anhang C) gelten das Verbot von Diskriminierung und das 

Prinzip der Rechtsgleichheit. So werden alle Menschen vor dem Gesetz gleich behandelt und haben 

Anspruch auf ihre Rechte und Freiheiten ohne dass sie aufgrund ihrer Herkunft, Rasse, Geschlecht, 

Alter, Sprache, sozialen Stellung, Lebensform, Religion, nationaler oder sozialer Herkunft, 

weltanschaulichen oder politischen Überzeugungen oder einer körperlichen, geistigen oder 

psychischen Behinderung diskriminiert werden. Des Weiteren gelten gemäss Art. 23 der 

Menschenrechte und Art. 27 BV das Recht auf Arbeit, auf die freie Wahl des Berufes, sowie gerechte 

und befriedigende Arbeitsbedingungen. 

Gemäss Berufskodex von AvenirSocial (2010) (Anhang D) haben alle Menschen ein Anrecht auf 

Integrität und Integration in ein soziales Umfeld und sind verpflichtet, anderen bei der 

Verwirklichung dieses Anrechts zu unterstützen. Eine Voraussetzung für das erfüllte Menschsein ist 

demzufolge die gegenseitig respektierende Anerkennung (S.6). Schliesslich gilt der Grundsatz der 

Selbstbestimmung, wobei alle Menschen das Anrecht haben, ihre eigene Wahl und Entscheidung zu 

treffen (ebd., S.8). Ein Ziel der Sozialen Arbeit ist es, das gegenseitig unterstützende Einwirken der 

Menschen auf die anderen Menschen ihrer sozialen Umfelder zu fördern und somit sozial zu 

integrieren (ebd., S.6). Gemäss AvenirSocial (2010) ist eine Aufgabe der Sozialen Arbeit auf 

gesellschaftlicher Ebene den Wandel zu begleiten, indem sie Problemlösungen in 

zwischenmenschlichen Beziehungen fördert. Dies führt zu mehr Verständnis und Wissenszuwachs in 

gesellschaftlichen Systemen, was wiederum das Wohlbefinden jedes Menschen anhebt (S.8). 

Wie in Kapitel 4 Stigmatisierung und Sexarbeit aufgezeigt, erleben Sexarbeiterinnen Stigmatisierung 

durch die Gesellschaft und werden aufgrund ihrer Tätigkeit an den Rand der Gesellschaft gedrängt 

oder gar davon ausgeschlossen. Aus diesem Grund und den erwähnten Aufgaben und Zielen der 

Sozialen Arbeit leitet sich der Handlungsbedarf für die Soziale Arbeit ab, sich mit dem Thema 

Sexarbeit auseinanderzusetzen, der Stigmatisierung von Sexarbeiterinnen entgegen zu wirken und 

die soziale Integration von Sexarbeiterinnen in die Gesellschaft zu fördern. Dem sozialen Phänomen 

Sexarbeit und den beteiligten Personen sollen Aufmerksamkeit geschenkt werden und die 

Gesellschaft soll darauf sensibilisiert werden. Der Handlungsbedarf der Sozialen Arbeit wird im 

nächsten Kapitel aufgezeigt. 
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5. Handlungsbedarf der Sozialen Arbeit 

Die professionelle Soziale Arbeit steht unter anderem für Werte wie soziale Gerechtigkeit und die 

Gleichstellung aller Menschen. Sie kämpft gegen Diskriminierung und gesellschaftliche 

Stigmatisierung jeglicher Art. Aus diesem Grund ist eine akzeptierende Haltung gegenüber 

Sexarbeiterinnen unabdingbar (Büschi, 2011, S.200). 

Um den Sexarbeiterinnen und ihren unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnissen gerecht zu 

werden, ist Voraussetzung, dass Soziale Arbeit sich gegenüber der Sexarbeit und den 

Sexarbeiterinnen klar positioniert. Ein Dilemma entsteht, wenn Sexarbeit kritisiert wird, ohne dabei 

Sexarbeiterinnen diskriminieren oder „retten“ zu wollen. Es kann keine glaubwürdige Haltung 

vertreten werden, in welcher Sexarbeiterinnen entstigmatisiert werden sollen und gleichzeitig der 

Kauf und Verkauf von Sexarbeit diskriminiert und kriminalisiert wird. Daher bedarf es einer 

einheitlichen Positionierung gegenüber dem sozialen Phänomen Sexarbeit, als auch gegenüber den 

Sexarbeiterinnen (Margrit Brückner & Christa Oppenheimer, 2006, S. 330-331). Wenn die Soziale 

Arbeit in diesem Feld erfolgreich und professionell agiert und die Sexarbeiterinnen anwaltschaftlich 

unterstützen will, muss Sexarbeit als Arbeit bedingungslos anerkannt und respektiert werden 

(Jacqueline Suter & Melanie Muñoz, 2015, S.112). 

Julia Wege (2015) macht den Vergleich, dass die Soziale Arbeit im Arbeitsfeld der Sexarbeit 

wesentlich komplexeren Rahmenbedingungen unterliegt als beispielsweise in der Jugendsozialarbeit. 

Die Daseinsberechtigung der Sozialen Arbeit im Berufsfeld Sexarbeit wird oft in Frage gestellt. 

Sexarbeit wird in der Gesellschaft oder Politik vielmals missachtet oder verschwiegen. Zudem 

existieren inhaltlich falsche Meinungsbilder über das Sexgewerbe. Über Hintergründe des Gewerbes 

wissen die wenigsten Bescheid und so hat die Gesellschaft häufig kein Verständnis, dass 

Sexarbeiterinnen auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind (S.75). Das fehlende Wissen und der 

Mangel an wissenschaftlich fundiertem Datenmaterial und aussagekräftigen Erkenntnissen über das 

Gewerbe, bestärken die Mythen und Halbwahrheiten des Sexgewerbes (ebd., S.84). 

Aus diesen Gründen sieht die Autorin den Handlungsbedarf der Sozialen Arbeit in erster Linie in der 

öffentlichen Aufklärungsarbeit rund um die Sexarbeit. Wie in den vorangehenden Kapiteln 

aufgezeichnet, kann gesellschaftliches Denken als Ganzes nicht verändert werden, da dies bedeuten 

würde, die Gesellschaft als Ganzes verändern zu wollen. Damit die Stigmatisierung von 

Sexarbeiterinnen verringert werden kann, bedarf es Mythen und Halbwahrheiten des Sexgewerbes 

zu berichtigen und Aufklärungsarbeit zu leisten, um somit eine Sensibilisierung der Thematik in der 

Gesellschaft zu erreichen. Dies erfordert den Zugang und die Zusammenarbeit mit Sexarbeiterinnen 

und anderen Akteuren aus dem Sexgewerbe. Aus diesen Gründen bezieht sich der nachfolgend 

abgeleitete Handlungsbedarf für die Soziale Arbeit in erster Linie auf die Zusammenarbeit mit und die 

Beratung von Sexarbeiterinnen. 

5.1 Beratungsgrundsätze und Methoden 

Ein elementarer Grundsatz für die Beratung von Sexarbeiterinnen stellt die individuell auf die 

Sexarbeiterin ausgerichtete Beratung dar. Wie erwähnt, stellen Sexarbeiterinnen keine homogene 

Gruppe dar. Somit ist es unabdingbar, in der Beratung nicht stereotyp vorzugehen, sondern diese 

entsprechend anzupassen (Wege, 2015, S.92). Regula Rother (2015) zeigt auf, dass es eine besondere 

Herausforderung ist, von Sexarbeiterinnen authentische Aussagen darüber zu erhalten, wie es ihnen 

wirklich geht und wie sie leben. Denn die Erwartung des Gegenübers zu erspüren und sich präzise 

darauf auszurichten, ist eine Hauptkompetenz der Sexarbeiterinnen. Daher sind Aussagen von 
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Sexarbeiterinnen und wissenschaftlich orientierte Befragungen mit Vorsicht zu bewerten. Sexarbeit 

ist schliesslich ein Phänomen, das zwar sehr bekannt und dennoch sehr undurchschaubar ist (Rother, 

2015, S.130). 

Methoden 

Die wichtigsten Methoden im Bereich der Sexarbeit sind unter anderem die Einzelfallhilfe, Case-

Management, Gemeinwesenarbeit, aufsuchende Sozialarbeit (z.B. Streetwork), Gruppenarbeit, 

diverse Gesprächsmethoden wie auch Fachwissen über die (Sozial-)Politik auf kommunaler, 

kantonaler und nationaler Ebene. Dies erfordert von den Sozialarbeitenden Netzwerkarbeit und die 

Fähigkeit, Systeme schnell zu begreifen und in diesen professionell zu agieren (Wege, 2015, S.93). 

Um wichtige (Erst-)Kontakte in das Sexgewerbe zu knüpfen, bietet sich die aufsuchende Sozialarbeit 

an. In erster Linie geht es dabei darum, sich und das Beratungsangebot vorzustellen und bekannt zu 

machen. Dabei gehören Kontakte zu Zimmervermieter/innen oder auch Freiern genauso zum 

methodischen Handlungskonzept wie die Kontaktaufnahme zu den Sexarbeiterinnen (Wege, 2015, 

S.84). Bei der Hauptzielgruppe, den Sexarbeiterinnen, übernimmt die Soziale Arbeit die Funktion der 

psychosozialen Unterstützung und allenfalls der humanitären Überlebenshilfe (ebd., S.87). Wege 

beschreibt, dass es unvermeidlich ist, das komplexe Feld der Sexarbeit bzw. die Lebenswelt der 

Frauen systemübergreifend zu analysieren und die Zusammenhänge im Gesamten zu verstehen. 

Somit gehört die Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch zu einem wichtigen Handlungskonzept 

in der Beratungstätigkeit (ebd., S.89). Suter und Muñoz (2015) ergänzen, dass neben der 

aufsuchenden Sozialarbeit auch die stationäre Beratung sowie Online-Beratungen angeboten werden 

sollen, um möglichst umfassend Sexarbeiterinnen erreichen zu können. Kontakte können Kurz- und 

Langzeitberatungen, als auch Kriseninterventionen sein. Die Sexarbeiterinnen werden als 

Expertinnen ihrer Arbeits- und Lebenswelt erachtet und können somit am besten ihre eigenen 

Ressourcen erkennen und nutzen. Dies setzt ein lebenswelt- und lösungsorientiertes Vorgehen 

voraus (S.122). 

Gemäss Rother (2015) ist die Grundhaltung hinter diesen Methoden das Empowerment (S.140). In 

der problemlösenden Einzelfallhilfe geht es in erster Linie um die Befriedigung der Grundbedürfnisse 

der Sexarbeiterinnen mit einem problemlösenden resp. lösungsorientierten Ansatz. Sie werden 

motiviert und dazu befähigt, ihre Ressourcen zu entdecken und zu akzeptieren (ebd., S.141). Mit der 

Grundhaltung Empowerment sollen die Stärken der Adressatinnen gefördert werden. Die 

Sexarbeiterinnen sollen sich ermutigt fühlen, ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen 

(ebd., S.143). Mit der Streetwork als Form der aufsuchenden Sozialarbeit begeben sich die 

Sozialarbeitenden in die Lebenswelt der Adressatinnen und suchen deren informelle Treffpunkte auf. 

Oftmals ist das Verteilen von Kondomen ein idealer Türöffner zur Kontaktherstellung (ebd., S.145-

146). Ein weiterer wichtiger Punkt stellt die Gemeinwesenarbeit dar. Denn Sexarbeit gehört beinahe 

zu jeder Grossstadt oder Gemeinde. Oftmals wird von Anwohner/innen Sexarbeit grundsätzlich 

toleriert, jedoch vorzugsweise nicht da, wo sie wohnen oder arbeiten. Um solche Meinungen und 

Haltungen ändern zu können, benötigt es Gemeinwesenarbeit (ebd., S.153). 

5.2 Rolle und Herausforderungen der Sozialarbeitenden 

Da Sozialarbeitende im Berufsfeld der Sexarbeit täglich mit negativen Belastungen, mit Hilflosigkeit 

und Ängsten der Sexarbeiterinnen konfrontiert werden, erfordert die professionelle Arbeit in diesem 

stigmatisierten Bereich eine ständige Reflexion über das eigene Handeln. Durch die Stigmatisierung 

und Diskriminierung, welche Sexarbeiterinnen erfahren, haben Beratungsgespräche oft einen 
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therapeutischen Charakter. So sind die Sozialarbeitenden gefordert, Gespräche mit einer hohen 

Empathie, angelehnt an die klientenzentrierte Gesprächsführung nach Carl Rogers, zu führen und 

Gefühle und Stimmungen verbal zu widerspiegeln (Wege, 2015, S.94). Wege zeigt weiter auf, dass 

sich Sozialarbeitende im Berufsfeld der Sexarbeit durch eine besonders hohe Professionalität 

auszeichnen. Flexibilität, Empathie, eine gefestigte Persönlichkeit und eine fundierte Berufsethik sind 

erforderlich und bilden die Grundlage für eine gewachsene berufliche Identität (ebd., S.95-96). 

Gemäss Suter und Muñoz (2015) stellt eine weitere Herausforderung der Vertrauensgewinn der 

Sexarbeiterinnen dar. Vielfach werden Sozialarbeitende von Sexarbeiterinnen über eine längere 

Zeitdauer auf ihre Vertrauenswürdigkeit geprüft. Dabei wollen die Sexarbeiterinnen herausfinden, ob 

sie als Individuen, als Frauen und als Sexarbeiterinnen ernst genommen werden. Sozialarbeitende 

müssen somit stets authentisch und glaubwürdig auftreten. Sie sind gefordert, direkt zur Sprache zu 

bringen, was ihnen seltsam erscheint. Themen wie Macht und Abhängigkeiten sollen angesprochen 

werden, ohne dabei darauf zu verzichten, gemeinsam über die Absurditäten des Lebens lachen zu 

können (S.120). Sozialarbeitenden im Bereich der Sexarbeit müssen sich den Einflüssen der 

verschiedenen Interessenslagen bewusst sein. Die Soziale Arbeit befindet sich irgendwo zwischen 

den Interessen der Sexarbeiterinnen, staatlichen Leistungsnehmenden und Geldgebenden, 

Politiker/innen, Polizei, Verwaltungsmitarbeitenden, Freiern, Bordellbetreiber/innen, Medienleuten, 

Steuerbehörden und Anwohner/innen. So drängen sich in der täglichen Arbeit immer wieder 

verschiedene Fragen auf: Wie bringe ich die Energie auf, dauernd gegen Windmühlen anzutreten? 

Wie halte ich es aus, an Sitzungen mit Behörden teilzunehmen mit dem Wissen, dass hier Kunden 

von Sexarbeiterinnen sitzen, die gegen Sexarbeit handeln und sprechen? Welches Männerbild wird 

mir durch diese Arbeit präsentiert und welchen Einfluss kann dies auf mein Privatleben haben? Hat 

die Arbeit in einem extrem sexualisierten Umfeld einen Einfluss auf meine eigene Sexualität? (ebd., 

S.127). 

Anforderungen an die Sozialarbeitenden 

Für Sozialarbeitende in der Sexarbeit ist es unabdingbar, dass Sexarbeit als gesellschaftliches 

Phänomen akzeptiert wird. Für die Arbeit braucht es in erster Linie Akzeptanz, Respekt, Interesse, 

sowie Neugier für Menschen, die nicht der „Norm“ entsprechen. Von den Sozialarbeitenden wird die 

Bereitschaft und das Bewusstsein benötigt, dass sie in einer rechtlichen und ethischen Grauzone tätig 

sind, in welcher jeder Fall und jede Situation anders ist und es kein Schwarz oder Weiss gibt (Suter & 

Muñoz, 2015, S.120-121). 

Gemäss Julia Kempl (2015) benötigen Sozialarbeitende im Beratungskontext mit Sexarbeiterinnen 

eine Vielzahl an Kompetenzen. Dies reicht von Fachkompetenzen im Bereich der rechtlichen 

Grundlagen, Gesetze und Regelungen, Methodenkompetenzen für die oben beschriebenen 

Methoden für die kurz- und langfristige Beratung und wichtige Selbstkompetenzen im persönlichen 

Umgang mit dem Thema Sexarbeit. Schliesslich kann es vorkommen, dass den Sozialarbeitenden 

intime Erlebnisse mitgeteilt werden, welche mit den eigene Moral- und Wertvorstellungen im 

Bereich Sexualität kollidieren. Dabei sind festgefahrene moralische Vorstellungen hinderlich und 

bergen die Gefahr eines Schwarz-Weiss-Denkens seitens der beratenden Person (S.163-164). Der 

Beratungsverlauf sollte sich immer an den Lebens- und Zielvorstellungen der Adressatinnen 

orientieren und erfordert eine hohe Akzeptanz gegenüber den Lebenssituationen der 

Sexarbeiterinnen. Ziel- und Wertvorstellungen der Sozialarbeitenden sind deplatziert und sind 

hinderlich für einen weiteren gelingenden Beratungsverlauf (ebd., S.168). 
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5.3 Berufsrelevante Schlussfolgerungen 

Wie Wege (2015) aufzeigt, ist es für Beratungsstellen im Bereich der Sexarbeit wichtig, dass sie sich 

öffentlich klar positionieren, regelmässig eine differenzierte Berichterstattung machen, seriöse 

Veranstaltungen durchführen und Jahresberichte ihrer Arbeit veröffentlichen. Denn die Soziale 

Arbeit ist die einzige Handlungswissenschaft, die nicht nur durch Forschung, sondern auch durch 

konkrete Beratungsangebote, Projekte und Interventionen im Geschehen des Sexgewerbes aktiv ist 

(S.79-80). Büschi (2011) zeigt auf, dass politisches Engagement, Informations-, Aufklärungs- und 

Medienarbeit eine zentrale Rolle für die Soziale Arbeit spielen, um in der Öffentlichkeit eine 

differenzierte Debatte zu Sexarbeit als Arbeit anzuregen. Die wenigen bisher existierenden 

Beratungsstellen für Sexarbeiterinnen in der Schweiz leisten diesbezüglich bereits wertvolle Arbeit. 

Dennoch verfügen sie meistens über zu geringe finanzielle oder personelle Ressourcen, um nationale 

Kampagnen zur Besserstellung von Sexarbeiterinnen zu lancieren (S.201). 

Da Sexarbeit noch immer mit grossen gesellschaftlichen Tabus behaftet ist, erfordert dies von der 

Sozialen Arbeit, dass alle ethisch-moralischen Wertevorstellungen und Meinungsbilder in Frage 

gestellt werden. Um eine professionelle Identität zu erlangen, verlangt dies von den 

Sozialarbeitenden, dass sie in diese professionelle Rolle hineinwachsen und sich anhand von 

theoretischem Fachwissen ein gutes Fundament aufbauen, da es keine entsprechende 

Lehrveranstaltung im Studium der Sozialen Arbeit gibt (Wege, 2015, S.92-93). 

Rother’s (2015) Vision ist es, eine unabhängige Fachstelle einzurichten, in welcher politische Arbeit, 

fachliche Weiterentwicklung und die Zusammenarbeit mit Fachhochschulen sichergestellt werden 

kann (S.156). Ein Teil dieser Vision deckt das Schweizer Netzwerk Prokore (Prostitution, Kollektiv, 

Reflexion) ab, welches im Jahr 2000 gegründet wurde. Prokore verbindet die in der Schweiz 

bestehenden Projekte, Organisationen und Beratungsstellen im Bereich der Sexarbeit und will sich 

für rechtliche und politische Anliegen, sowie für die Menschen- und Bürgerrechte der 

Sexarbeiterinnen einsetzen. Prokore vertritt die Meinung, dass das Sexgewerbe als Realität 

anerkannt werden muss und sich nicht durch Gesetze und Reglemente abschaffen lässt (Hürlimann, 

2004, S.8-9). Ein eigentlicher Berufsverband für Sexarbeiterinnen besteht in der Schweiz bisher 

jedoch nicht, obwohl die Stärkung von kollektiven Organisationen unbedingt notwendig wäre 

(Büschi, 2011, S.201). 
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6. Fazit 

Aus den berufsrelevanten Schlussfolgerungen lassen sich schliesslich die Hauptfrage beantworten, 

die allgemeinen Schlussfolgerungen ableiten und ein Ausblick wagen. 

6.1 Beantwortung der Hauptfrage 

Aufgrund der gewonnen Erkenntnisse aus der Literatur und der Bearbeitung der Unterfragen kann 

die Hauptfrage Wie erleben Sexarbeiterinnen aufgrund ihrer Tätigkeit Stigmatisierung und was sind 

die Folgen davon? wie folgt beantwortet werden: 

- Sexarbeiterinnen erleben Stigmatisierung durch die Gesellschaft in ihrem Alltag. 

- Die Stigmatisierung stellt ein zentrales Thema dar, welches die Sexarbeiterinnen permanent 

und alle Teilbereiche ihres Lebens betrifft. 

- Die Form und das Ausmass der Stigmatisierung werden unterschiedlich erlebt. Sie kann 

erfolgen als soziale Verachtung, dem Verlust von Selbstbestimmung, der Verletzung von 

Würde oder durch die Reduktion auf einen Opferstatus. 

- Sexarbeiterinnen bekennen sich selten öffentlich zu ihrer Tätigkeit aus Angst vor 

gesellschaftlicher Stigmatisierung. 

- Aufgrund der gesellschaftlichen Stigmatisierung passen Sexarbeiterinne ihr Verhalten und 

ihre Identität in Form eines Doppellebens an. 

Die Beantwortung der Hauptfrage und die im vorangehenden Kapitel 5.3 Berufsrelevante 

Schlussfolgerungen gewonnenen Erkenntnisse erlauben schliesslich einen Ausblick, welcher 

abschliessend aufgezeigt wird. 

6.2 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Da die Soziale Arbeit bei der Entstigmatisierung von Sexarbeit eine wichtige Rolle übernimmt, leiten 

sich die Schlussfolgerungen und der Ausblick in Form eines Auftrages an die Soziale Arbeit ab. 

In erster Linie soll die Soziale Arbeit zu einem klareren Verständnis in der Theoriebildung, der 

Forschung und der Praxis beitragen. Weiter ist politisches Engagement zum Schutz und zur 

Unterstützung von Sexarbeiterinnen nötig. Aufgrund dieser Punkte geht es darum, finanzielle Mittel 

zu sichern, damit Beratungsstellen für Sexarbeiterinnen weiterhin erhalten bleiben, ausgebaut oder 

neu aufgebaut werden und neue Projekte initiiert werden können (Büschi, 2011, S.202). 

Zusammenfassend ist es in erster Linie wünschenswert, dass in den Debatten um Sexarbeit auf 

Differenzierung gepocht wird und ganz genau deklariert wird, wovon die Rede ist. Sexarbeit ist kein 

homogenes Phänomen und somit gibt es weder „die“ Sexarbeit noch „die“ Sexarbeiterin. Es gibt 

unzählige Realitäten, welche alle unter dem Begriff der Sexarbeit stehen und welche sich in ihren 

Einzelheiten unterscheiden und somit eine klar differenzierte Betrachtung und eine unterschiedliche 

Bewertung abverlangen (Koppe, 2008, S.204-205). 

Domentat (2003) zeigt auf, dass eine Gesellschaft, welche die „Unmoral“ in Form von Sexarbeit 

abschaffen will, Gefahr läuft, inhuman zu werden. Vielmehr bräuchte es ein gesellschaftliches Klima, 

welches sexuelle Tauschgeschäfte nicht nur versicherungstechnisch und juristisch gleichstellt, 

sondern als sexualisierten Lebensentwurf akzeptiert. Sexarbeit, welche zwischen Erwachsenen im 

gegenseitigen Einverständnis stattfindet, sollte gesellschaftlich genauso toleriert werden wie homo- 

und transsexuelle Menschen inzwischen gesellschaftlich zugelassen werden. Sexarbeit soll also als 

eine von vielen vertretbaren Sexualitäten in unserer Gesellschaft anerkannt werden. Anerkannt als 
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Teil des gesellschaftlichen Lernens, im sozialen Nahbereich und jenseits von voyeuristischer Lust und 

nicht nur als verbale Toleranzbekundung (Domentat, 2003, S.306). Sexarbeit als gesellschaftliche 

Realität anzuerkennen bedeutet, diese rechtlich korrekt zu behandeln (Hürlimann, 2004, S.273). 

Gemäss Büschi (2011) kann zudem zur Entstigmatisierung beigetragen werden, wenn von Sexarbeit 

anstelle von Prostitution gesprochen wird. Mit diesem Begriff wird Sexarbeit von Menschenhandel 

und Zwangsprostitution klar abgegrenzt und der Charakter der Erwerbsarbeit rückt ins Zentrum 

(S.202). 

Es ist aus Sicht der Autorin unerlässlich, den Grundstein für eine akzeptierende Haltung bei 

Studierenden der Sozialen Arbeit gegenüber Sexarbeit und Sexarbeiterinnen zu legen, indem das 

Thema Sexarbeit in das Curriculum des Studiengangs Soziale Arbeit eingebettet wird. 
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8. Anhang 

Anhang A: Auszug aus dem Schweizerischen Strafgesetzbuch (StGB) 

Art. 187 StGB: Gefährdung der Entwicklung von Minderjährigen (Sexuelle Handlungen mit Kindern) 

1 Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt, es zu einer solchen 

Handlung verleitet oder es in eine sexuelle Handlung einbezieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 

Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

2 Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als 

drei Jahre beträgt. 

3 Hat der Täter zur Zeit der Tat oder der ersten Tathandlung das 20. Altersjahr noch nicht 

zurückgelegt und liegen besondere Umstände vor oder ist die verletzte Person mit ihm die Ehe oder 

eine eingetragene Partnerschaft eingegangen, so kann die zuständige Behörde von der 

Strafverfolgung, der Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung absehen. 

4 Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei mindestens 16 Jahre alt, hätte er jedoch 

bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei 

Jahren oder Geldstrafe. 

Art. 196 StGB: Sexuelle Handlungen mit Minderjährigen gegen Entgelt 

Wer mit einer minderjährigen Person sexuelle Handlungen vornimmt oder solche von ihr vornehmen 

lässt und ihr dafür ein Entgelt leistet oder verspricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 

Geldstrafe bestraft. 
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Anhang B: Auszug aus der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 

Artikel 2: Verbot der Diskriminierung 

Weiter darf keine Unterscheidung gemacht werden auf Grund der politischen, rechtlichen oder 

internationalen Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine Person angehört, ohne Rücksicht 

darauf, ob es unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder 

irgendeiner anderen Beschränkung seiner Souveränität unterworfen ist.  

Jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne 

irgendeine Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer 

und sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, nach Eigentum, Geburt oder sonstigen 

Umständen. 

Artikel 23: Recht auf Arbeit und gleichen Lohn, Koalitionsfreiheit 

Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf angemessene und befriedigende 

Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit. 

Alle Menschen haben ohne jede unterschiedliche Behandlung das Recht auf gleichen Lohn für gleiche 

Arbeit.  

Jeder Mensch, der arbeitet, hat das Recht auf angemessene und befriedigende Entlohnung, die ihm 

und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert und die, wenn 

nötig, durch andere soziale Schutzmassnahmen zu ergänzen ist.  

Jeder Mensch hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen Berufsvereinigungen zu bilden und 

solchen beizutreten.  
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Anhang C: Auszug aus der Bundesverfassung der Schweizerischen 

 Eidgenossenschaft 

Artikel 8: Rechtsgleichheit 

1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

2 Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des 

Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, 

weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder 

psychischen Behinderung. 

3 Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche 

Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf 

gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. 

4 Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor. 

Artikel 27: Wirtschaftsfreiheit 

1 Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet. 

2 Sie umfasst insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu einer 

privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung. 
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Anhang D: Auszug aus dem Berufskodex Soziale Arbeit Schweiz 

BK 4.1: Leitidee und Menschenbild der Sozialen Arbeit 

Alle Menschen haben Anrecht auf die Befriedigung existentieller Bedürfnisse sowie auf Integrität und 

Integration in ein soziales Umfeld. Gleichzeitig sind Menschen verpflichtet, andere bei der 

Verwirklichung dieses Anrechts zu unterstützen. 

BK 4.2: Leitidee und Menschenbild der Sozialen Arbeit 

Voraussetzungen für das erfüllte Menschsein sind die gegenseitig respektierende Anerkennung des 

oder der Anderen, die ausgleichend gerechte Kooperation der Menschen untereinander und 

gerechte Sozialstrukturen. 

BK 5.2: Ziele und Verpflichtung der Sozialen Arbeit 

Soziale Arbeit zielt auf das gegenseitig unterstützende Einwirken der Menschen auf die anderen 

Menschen ihrer sozialen Umfelder und damit auf soziale Integration. 

BK 5.5: Ziele und Verpflichtung der Sozialen Arbeit 

Soziale Arbeit hat soziale Notlagen von Menschen und Gruppen zu verhindern zu beseitigen oder zu 

lindern. 

BK 8.5: Menschenwürde und Menschenrechte – Grundsatz der Selbstbestimmung 

Das Anrecht der Menschen, im Hinblick auf ihr Wohlbefinden, ihre eigene Wahl und Entscheidung zu 

treffen, geniesst höchste Achtung, vorausgesetzt, dies gefährdet weder sie selbst noch die Rechte 

und legitimen Interessen Anderer. 
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